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1 Einleitung 

1.1 Abkürzungen und Begriffe 

a) Abkürzungen 
§ Paragraph-Symbol 
Abs. Absatz einer Gesetzesvorschrift (oft auch mit römischen Ziffern bezeich-

net; z.B. ZGB 289 Abs. 2 = ZGB 289 II) 
AHVG Alters- und Hinterlassenenversicherungsgesetz 
AHVV Alters- und Hinterlassenenversicherungsverordnung 
BG Bundesgesetz 
BSV Bundesamt für Sozialversicherungen 
OR BG vom 30. März 1911 betr. Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetz-

buches (fünfter Teil: Obligationenrecht 
JPRG BG vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht  
SchKG BG vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs  
AliG Gesetz über die Inkassohilfe für familienrechtliche Unterhaltsbeiträge und 

die Bevorschussung von Kinderalimenten vom 7. März 2007 (Alimenten-
hilfegesetz) 

AliV Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über die Inkassohilfe für 
familienrechtliche Unterhaltsbeiträge und die Bevorschussung von Kinde-
ralimenten vom 18. September 2007 (Alimentenhilfeverordnung) 

StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 
UVV Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung 
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 
ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 
ZSRG Gesetz über die Zivil- und Strafrechtspflege vom 17. Juni 2009 

b) Begriffe 
Abtretung:  Der Gläubiger überträgt eine Forderung mittels schriftlichem Vertrag 
auf einen neuen Gläubiger (Art. 165 Abs. 1 OR). Einer Mitwirkung des Schuldners 
bedarf es nicht (Art. 164 OR). Die Abtretung muss ihm aber angezeigt werden, 
damit er nicht mehr Beiträge an den alten Gläubiger leisten kann (Art. 167 Abs. 1 
OR). Gemäss SHG ist die Abtretung bei den Unterhaltsbeiträgen für Kinder vorge-
schrieben, sofern deren Bevorschussung verlangt wird und bewirkt, dass die Ge-
meinde / Fürsorgebehörde vollumfänglich Gläubigerin der ausstehenden und wäh-
rend der Dauer der Bevorschussung fällig werdenden Unterhaltsbeiträge wird 
(siehe dazu 4.2 c). 
 
Auftrag: Mit dem Auftrag wird der Beauftragte vom Auftraggeber verpflichtet, für 
ihn tätig zu werden (Art. 394 OR), womit ein Vertragsverhältnis zwischen den Par-
teien begründet wird. Die Inkassohilfe erfolgt gestützt auf einen solchen Auftrag, 
verbunden mit der entsprechenden Vollmacht (vgl. unten). 
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Legalzession: Die Forderung geht von Gesetzes wegen, ohne Mitwirkung des ur-
sprünglichen Gläubigers, auf einen neuen Gläubiger über. Ein solcher Forde-
rungsübergang ergibt sich gestützt auf Art. 289 Abs. 2 ZGB bei der Bevorschus-
sung von Unterhaltsbeiträgen durch die Gemeinde / Fürsorgebehörde, und zwar 
im Umfang des bevorschussten Betrages. Aus diesem Grund muss bei der Gel-
tendmachung dieser Beträge die Gemeinde / Fürsorgebehörde als Gläubigerin 
auftreten. 
 
Vollmacht: Mit einer Vollmacht kann eine Person im Namen einer anderen Per-
son tätig werden und direkt für den Vollmachtgeber einen Anspruch durchsetzen. 
Ein Forderungsübergang findet nicht statt, sondern die Geltendmachung des An-
spruches erfolgt als Vertreter des Gläubigers. Eine solche Vollmacht braucht es, 
wenn die Fürsorgebehörde als Beauftragte des unterhaltsbeitragsberechtigten El-
ternteils das Inkasso von nicht bevorschussten oder nicht bevorschussbaren Be-
trägen durchführt (z.B. Inkasso der Ehegattenunterhaltsbeiträge oder von güter-
rechtlichen Ansprüchen) oder andere Rechtsschritte im Zusammenhang mit dem 
Inkasso unternehmen soll (z.B. Begehren um Sicherstellung der Unterhaltsbeiträ-
ge oder Stellung eines Strafantrages wegen Vernachlässigung von Unterhalts-
pflichtten). 
 

1.2 Gesetzliche Grundlagen 

a) Geltendmachung des Unterhaltsanspruches 
– ZGB: Art. 289 (Gläubigerstellung und Legalzession auf das Gemeinwesen), 

Art. 290 (Inkassohilfe), Art. 291 (Anweisung an die Schuldner), Art. 292 
(Sicherstellung); 

– OR: Art. 68 ff. (Erfüllung der Obligation), Art. 164 ff. (Abtretung), Art. 394 ff. 
(Auftrag); 

– StGB: Art. 217 (Vernachlässigung von Unterhaltspflichtten); 
– Übereinkommen über die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 

im Ausland vom 20.6.1956 (New Yorker-Abkommen);  
– AliG: §§ 3,4,5; 
– AliV: §§ 4,5; 
– ZPO 

b) Vollstreckung des Unterhaltsanspruches 
– SchKG 
– ZPO 
– IPRG 
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– Haager-Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber 
Kindern vom 15.4.1958; 

– Haager-Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung 
von Unterhaltsentscheidungen vom 2.10.1973; 

– Lugano-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssa-
chen vom 16.9.1988. 
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2 Grundlagen für das Inkasso von Unterhaltsbeiträgen 

2.1 Tätigkeit der Inkassohilfe (Überblick) 

Wie der Name schon sagt, beschäftigt sich das Inkasso generell mit dem Eintrei-
ben von Geld („Inkassieren“); das Inkasso von Unterhaltsbeiträgen hat primär mit 
der Geltendmachung von familienrechtlichen Unterhaltsforderungen zu tun. 
 
Die Wohnsitzgemeinde übernimmt gemäss § 2 AliG einerseits gestützt auf das Er-
suchen eines in der Gemeinde wohnenden Elternteils (meist Mutter) kostenlos das 
Inkasso der durch einen Rechtstitel festgelegten Unterhaltsbeiträge. Man nennt 
dies Inkassohilfe. Die Gemeinde tritt dabei als Vertreter des gesuchstellenden El-
ternteils auf, der seinerseits als gesetzlicher Vertreter der Kinder auf deren Unter-
haltsbeiträge Anspruch erheben kann (Art. 289 Abs. 1 ZGB). 
 
Die zuständige Verwaltungsabteilung besorgt im Auftrag der Gemeinde auch das 
Inkasso der von ihr bevorschussten Kinderunterhaltsbeiträge. Mit der Ausrich-
tung der Bevorschussung wird das bevorschussende Gemeinwesen Gläubiger der 
Unterhaltsbeiträge (vgl. Art. 289 Abs. 2 ZGB) und kann diese beim Schuldner in 
eigenem Namen wieder geltend machen. 
 
Die Verwaltungsabteilung teilt dem Unterhaltsbeitragsschuldner nach Erteilung 
des Inkassoauftrages die gemäss Rechtstitel geschuldeten laufenden Beträge und 
allfälligen Rückstände mit und weist ihn an, Zahlungen nur noch an die Gemeinde 
zu leisten. Ferner macht sie ihn bei Änderungen der Verpflichtung (Index oder Al-
tersanpassung, neuer Rechtstitel etc.) auf die neu geschuldeten Beträge aufmerk-
sam, die auch die Grundlage für eine allfällige Bevorschussung bilden. Die Zah-
lungseingänge werden monatlich überwacht. 
 
Sofern der Unterhaltsbeitragsschuldner seiner Zahlungspflicht nicht nachkommt, 
werden zunächst die Möglichkeiten des gütlichen Inkassos ausgeschöpft, d.h. der 
Schuldner wird gemahnt und es werden ihm bei Zahlungsschwierigkeiten Stun-
dung oder Ratenzahlung gewährt. Falls das gütliche Inkasso nicht zum Ziel führt, 
muss die Forderung zwangsweise durchgesetzt werden, was auf dem Rechtsweg 
gemäss SchKG zu erfolgen hat. 
 
Das Inkasso wird für den gesuchstellenden Elternteil unentgeltlich durchgeführt, 
d.h. er muss für diesen Dienst keine Kosten bezahlen. Diese Unentgeltlichkeit ist 
aber beschränkt auf die Handlungen der Verwaltungsbehörde selber. Bereits die 
Kosten des Betreibungsverfahrens sind davon nicht mehr betroffen. Diese werden 
von der Gemeinde vorgeschossen und dem Schuldner auferlegt. Ein gutsituierter 
gesuchstellender Elternteil hat die Betreibungskosten jedoch selbst vorzuschies-
sen. 
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2.2 Inhalt und Voraussetzungen 

a) Inhalt 
Das Inkasso wird gestützt auf den Rechtstitel gewährt für: 
― laufende und rückständige Kinderunterhaltsbeiträge bis zum Auslaufen des 

Rechtstitels oder Beendigung des Auftrags; 
― Kinderzulagen, soweit der Pflichtige gemäss Rechtstitel und Kinderzulagenge-

setz zu deren Bezug verpflichtet ist (siehe 12.1 und Anhang 16.1); 
― persönliche Unterhaltsbeiträge, soweit auch Kinderunterhaltsbeiträge einkas-

siert werden müssen; 
― Ersatzleistungen für die nicht verheiratete Mutter gemäss Art. 295 ZGB; 
― güterrechtliche Ansprüche, die betragsmässig im Rechtstitel klar ausgewiesen 

sind; 
― Überbrückungshilfen gemäss Art. 282 ZGB (Anhang 17.3) 
 
Das Inkasso der Ehegattenunterhaltsbeiträge und der güterrechtlichen Ansprüche 
ist von Gesetzes wegen nicht vorgeschrieben, aber sinnvoll, so dass der unter-
haltsbeitragsberechtigte Elternteil nicht neben der Fürsorgebehörde auch noch 
gegen den Pflichtigen vorgeht oder vorgehen muss. Wenn er jedoch dieses Inkas-
so selber besorgen will, so hat die Fürsorgebehörde keine Möglichkeit, dies zu 
verhindern, da er als Gläubiger über seine Forderungen selbständig verfügen darf. 
 

b) Voraussetzungen 
Damit das Inkasso durchgeführt werden kann, braucht es folgende Unterlagen 
bzw. Angaben durch den Gesuchsteller: 
― einen entsprechenden schriftlichen Auftrag der berechtigten Person an die 

zuständige Fürsorgebehörde (evtl. zuständige Inkassostelle); 
― die Unterzeichnung einer Inkassovollmacht; 
― die Ausstellung einer Abtretung der Kinderunterhaltsbeiträge für den Zeitraum, 

in welchem diese bevorschusst werden; 
― eine detaillierte Aufstellung über allfällige Rückstände; 
― die Auskunft darüber, wer die Kinderzulagen bezieht; 
― die Übergabe des rechtskräftigen Originalrechtstitels (Urteil, Beschluss, Ver-

fügung, Vergleich, durch die Vormundschaftsbehörde genehmigte Unterhalts-
verpflichtung), bei ausländischem Urteil mit beglaubigter Übersetzung; 

― die Angabe der Bankverbindung des Gesuchstellers; 
― die Personalien des Schuldners und der Kinder. 
 
Die erforderlichen Personalien und Angaben sind auf einem Erhebungsbogen 
festzuhalten (siehe Leitfaden „Alimentenhilfe“). 
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3 Gütliches Inkasso von Unterhaltsbeiträgen 
 
Frau X telefoniert, sie habe Schwierigkeiten mit den Unterhaltszahlungen für ihre 
Kinder, z.B. 
― die Unterhaltsbeiträge bleiben aus, gehen unregelmässig, unvollständig oder 

zu spät ein; 
― der Unterhaltspflichtige ist arbeitslos und kann nicht zahlen; 
― der Unterhaltspflichtige ist verschwunden; 
― er bezahlt die Indexerhöhung nicht; 
― es bestehen Schwierigkeiten im Rahmen der Kinderzulagen. 
 
Wir laden Frau X zu einem persönlichen Gespräch ein. Als Grundlage benötigen 
wir einen Gerichtsentscheid oder einen von der Vormundschaftsbehörde geneh-
migten Unterhaltsvertrag. Bestehen Zahlungsrückstände, verlangen wir eine Auf-
stellung. 
 
Stellt sich schon beim ersten Anruf heraus, dass die Kinderunterhaltsbeiträge be-
vorschusst werden können, benötigen wir weitere Unterlagen (siehe Anhang 
17.1). 
 

3.1 Persönliches Gespräch mit der Unterhaltsberechtigten 

Wir informieren über die Inkassohilfe und unser Vorgehen. Wir prüfen mit der Un-
terhaltsberechtigten die aktuelle Situation. Aufgrund des Gerichtsentscheides bzw. 
des Unterhaltsvertrages berechnen wir den momentanen monatlichen Unterhalts-
betrag. Wir klären folgende Fragen: 
― Ist der Gerichtsentscheid rechtsgültig? (evtl. Rechtskraft bescheinigen lassen; 

siehe auch Anhang 16 / 17.2) 
― Hat sich bereits eine andere Amtsstelle um das Inkasso bemüht? 
― Wann ist die letzte Zahlung eingetroffen? Betrag? 
― Sind die Unterhaltsbeiträge indexiert, besteht ein Vorbehalt, bisheriger Be-

trag? 
― Wer bezieht Kinderzulagen? 
― Bestehen Zahlungsrückstände, wie setzten sich diese zusammen? 
― Sind im Urteil Zusatzvereinbarungen enthalten, die beachtet werden müssen 

(z.B. Konkubinatsklausel, Kürzung der Unterhaltsbeiträge wegen Lehrlings-
löhnen usw.)? 

 
Bereits beim Klären dieser Sachfragen können wir über den Unterhaltspflichtigen 
einiges erfahren, was für unsere Inkassoarbeit nützlich sein kann. Gründe, warum 
Unterhaltsbeiträge nicht bezahlt werden, gibt es viele. Wir dürfen nicht vergessen, 
dass eine Scheidung oder Trennung von den Partnern oft noch nicht verarbeitet 
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ist. Die zwischenmenschlichen Beziehungen dürfen nicht ausser Acht gelassen 
werden. Sind alle Fakten bekannt, lassen wir eine Inkassovollmacht unterschrei-
ben und gelangen mit dem ersten Schreiben an die unterhaltspflichtige Person. 
 

3.2 Erster Brief an Schuldner 

Es ist wichtig, dass der verpflichtete Elternteil sofort über die Inkassoübernahme 
orientiert wird, um zu vermeiden, dass die Schuld immer grösser wird. Es emp-
fiehlt sich, den Brief aus Beweisgründen eingeschrieben zu verschicken (Post-
empfangsschein an die Kopie des Briefes heften; wenn der eingeschriebene Brief 
mit dem Vermerk „Annahme verweigert“ zurückkommt, diesen uneingeschrieben 
nochmals schicken und altes Couvert mit Vermerk ebenfalls an Kopie des Briefes 
heften). 
 
Der Schuldner soll im Brief möglichst genau und vor allem verständlich und 
freundlich orientiert werden. Der Brief kann je nach Fall einen unterschiedlichen 
Umfang annehmen. Folgende Punkte müssen beachtet werden: 
 
― Im Betreff ist der Rechtstitel zu erwähnen, aufgrund dessen die Zahlungsver-

pflichtung besteht. 
― Der Inkassoauftrag ist detailliert anzugeben: Kinderunterhaltsbeiträge plus 

Kinderzulagen mit Namen der Kinder, Ehegattenunterhaltsbeiträge und allfäl-
lige weitere Verpflichtungen wie güterrechtliche Ansprüche oder Entbindungs-
kosten. 

― Die Höhe der monatlich geschuldeten Unterhaltsbeiträge ist anzugeben, evtl. 
unter Bezugnahme auf erreichte Altersgrenze oder Teuerungsanpassung 
(siehe Anhang 16.2/16.3/16.3 a– e). 

― Ist die Indexanpassung vom Einkommen des Schuldners abhängig, muss er 
uns innert gesetzter Frist Belege schicken, sofern sein Einkommen nicht ent-
sprechend gestiegen ist. Auch wenn noch keine Teuerungsanpassung fällig 
ist, sollten vom Schuldner schon Unterlagen über sein Basiseinkommen ver-
langt werden, da er diese vielleicht später nicht mehr hat. 

― Dem Schuldner ist eine möglichst genaue Aufstellung der rückständigen An-
sprüche (Kinderunterhaltsbeiträge, Ehegattenunterhaltsbeiträge, weitere An-
sprüche) zuzustellen. Weiter ist ihm mitzuteilen, welche Monate bezahlt resp. 
nicht bezahlt sind. Bei rückständigem Teuerungsausgleich ist der jeweilige In-
dexstand anzugeben. Wenn der Gläubiger ganz oder teilweise auf Rückstän-
de oder vorläufig auf deren Inkasso verzichtet, ist dies ebenfalls zu erwähnen. 

― Bei bevorschussten Kinderunterhaltsbeiträgen ist der Schuldner auf seine 
Nachzahlungspflicht aufmerksam zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
er künftige Zahlungen nur noch an die Fürsorgebehörde leisten darf, da die 
Kinderunterhaltsbeiträge abgetreten wurden (Art. 164 und 167 OR). 
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― Dem Schuldner ist eine angemessene Frist für die erste Zahlung zu setzen. 
Es ist auch auf die Möglichkeit von Zahlungsvereinbarungen hinzuweisen. Er 
muss darüber informiert werden, dass bei Nichtzahlung oder ohne Zahlungs-
vereinbarung die Betreibung eingeleitet wird. 

― Der Verwendungszweck der eingehenden Zahlungen ist kurz aufzuführen, 
falls der Schuldner keine andere Anrechnung bestimmt (siehe Anhang 17.4). 

― Angeben, wohin die Zahlungen zu erfolgen haben (Einzahlungsscheine / Kon-
tonummer). 

― Dem Schuldner anbieten, dass er sich bei Unklarheiten umgehend an uns 
wenden und allenfalls zu einem persönlichen Gespräch vorbeikommen kann. 

― Bisherige und zukünftige Zahlungen verdanken. 
― Beilagen sind immer aufzuführen (u.a. das Merkblatt). 
― Wenn der bevorschusste Betrag nicht mit dem Inkassobetrag übereinstimmt, 

sollten die Bezüger der Unterhaltsbeiträge mit Briefkopf informiert werden. 
Dasselbe gilt, wenn wir eine vermittelnde oder beratende Funktion in Sachen 
Unterhaltsbeiträge ausüben. Die Empfänger einer Briefkopie sind aufzulisten. 

 
Im Weiteren verweisen wir auf die Musterbriefe im Anhang 19.1 ff. 
 
Wir empfehlen, dem ersten Brief ein Merkblatt beizulegen, in dem der Unterhalts-
verpflichtete generell auf alle im Zusammenhang mit dem Inkasso von Unterhalts-
beiträgen wichtigen Punkte hingewiesen wird. Im Brief werden dann nur noch die 
im konkreten Fall wirklich wesentlichen Punkte erwähnt und der Schuldner hat die 
Möglichkeit, sich umfassender zu informieren (siehe Anhang 19.6). 
 

3.3 Brief an Schuldner bei Änderung der Verpflichtung 

Sobald sich die Verpflichtung gemäss Rechtstitel ändert (Indexanpassung, Alters-
anpassung, Wegfall der Unterhaltsbeiträge, neuer Rechtstitel etc.), sind dem 
Schuldner die neu geschuldeten Unterhaltsbeiträge mitzuteilen. Seine Zahlungs-
pflicht besteht aber unabhängig von dieser Mitteilung! Bei Indexanpassungen sind 
ihm die für die Berechnung massgebenden Zahlen anzugeben, damit er die Be-
rechnung nachprüfen kann. 
 
Ist die Anpassung an die Teuerung einkommensabhängig, kann die Indexanpas-
sung erst erfolgen, wenn der Schuldner innerhalb der im Brief gesetzten Frist nicht 
bestreitet, dass sein Einkommen der Teuerung gefolgt ist. Andernfalls muss die 
Anpassung entsprechend dem Rechtstitel und gestützt auf die erhaltenen Unterla-
gen erfolgen. Im Brief kann bereits auf die akzeptierten Unterlagen hingewiesen 
werden. Die bezugsberechtigte Person von Unterhaltsbeiträgen ist mit einer Brief-
kopie über die Anpassung bzw. Nichtanpassung zu orientieren. 
 
(Musterbriefe siehe Anhang 19.3 ff.) 
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3.4 Mahnung 

Da die Unterhaltsforderung und ihre Fälligkeit im Rechtstitel festgelegt sind, erüb-
rigt sich grundsätzlich eine Mahnung. Trotzdem empfiehlt es sich, den zahlungs-
unwilligen Unterhaltsschuldner ein- bis zweimal zu mahnen. In unserem Aufga-
benbereich sollte nach sozialethischen Grundsätzen gehandelt werden. 
 
(Musterbriefe Mahnungen siehe Anhang 19.2 ff.) 
 

3.5 Schuldanerkennung 

Sie dient in erster Linie zur Unterbrechung der Verjährung (siehe dazu 3.7). Eine 
Schuldanerkennung ist auch sinnvoll, wenn zugleich eine Abzahlungsregelung 
(siehe 3.6) getroffen werden kann. Es kann auch vorkommen, dass aus sozialen 
Gründen die Schuldanerkennung einer Betreibung vorgezogen werden sollte, 
nämlich dann, wenn klar ersichtlich ist, dass eine Betreibung erfolglos sein wird. 
 
(Muster siehe Anhang 19.4) 
 

3.6 Zahlungsvereinbarung 

Wenn der Schuldner die ausstehenden Forderungen nicht auf einmal bezahlen 
kann oder mit der Bezahlung der laufenden Unterhaltsbeiträge in Schwierigkeiten 
gerät, kann mit ihm diesbezüglich eine Regelung zur Abzahlung oder teilweisen 
Bezahlung der geschuldeten Beträge getroffen werden. Die Zahlungsvereinbarung 
setzt voraus, dass der Schuldner die Schulden anerkennt. 
 
Sehr wichtig ist die Verfallklausel, z.B. „Gerät ein Schuldner mit zwei Raten in 
Verzug, fällt diese Vereinbarung dahin und die ganze Restschuld wird fällig.“ Falls 
eine Rückstandsberechnung beigelegt wird: „Der Rückstand gemäss beiliegender 
Berechnung vom ................ ist integrierender Bestandteil der Vereinbarung.“ 
 
(Muster siehe Anhang 19.5) 
 

3.7 Verjährung 

Für verjährte Forderungen wird keine Inkassohilfe gewährt, da der Schuldner 
diesbezüglich die Einrede der Verjährung geltend machen kann, was dazu führt, 
dass die Forderung rechtlich nicht mehr durchsetzbar ist. Noch nicht verjährte 
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Forderungen sind rechtzeitig geltend zu machen, um den drohenden Rechtsver-
lust zu vermeiden. 
 
Bei familienrechtlichen Unterhaltsverpflichtungen handelt es sich um periodische 
Leistungen, welche nach fünf Jahren verjähren (Art. 128 Abs. 1 OR). Wird die 
Forderung unterschriftlich anerkannt, so beginnt eine neue Verjährungsfrist, die 
zehn Jahre beträgt (Art. 137 Abs. 2 OR). Lebt der Schuldner im Ausland und kann 
die Forderung vor einem Schweizer Gericht nicht durchgesetzt werden, steht die 
Verjährung still (Art. 134 Abs. 6 OR). Kehrt der Schuldner in die Schweiz zurück, 
nimmt die Verjährung ihren Anfang oder, falls sie begonnen hat, ihren Fortgang. 
 
Die Verjährung kann u.a. unterbrochen werden und beginnt dann wieder von neu-
em  
― durch schriftliche Anerkennung der Forderung seitens des Schuldners (neue 

Frist stets zehn Jahre): 
― durch Abschlagszahlungen; 
― durch Schuldbetreibung. 
 
Wichtig: Durch eine Mahnung wird die Verjährung nicht unterbrochen! 
 
(Siehe zur Verjährung auch die Ausführungen 4.5, insbesondere zur Frage, wie 
und wann die Verjährung bei Schuldnern unbekannten Aufenthaltes unterbrochen 
werden kann.) 
 

3.8 Rückstandsberechnung 

Die Rückstandsberechnung ist ein Vergleich aller fälligen Forderungen mit den ge-
leisteten Zahlungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, damit die konkrete Schuld 
festgestellt werden kann. In der Regel erfolgt sie ohne Rücksichtnahme auf die 
Anteile der einzelnen Gläubiger. Die Aufteilung kann sich aber für das Betrei-
bungsverfahren als notwendig erweisen, falls separate Betreibungen für bevor-
schusste und nicht bevorschusste Unterhaltsbeiträge eingeleitet werden [siehe 
dazu 4.2 a) und b)]. 
 
Die Rückstandsberechnung hat folgende Angaben zu enthalten (siehe Anhang 
18.2 Berechnungsbeispiel) 
― Name 
― Rechtsgrund: Unterhaltsbeiträge gemäss Scheidungs-/Trennungsurteil/Be-

schluss des Gerichts / der Vormundschaftsbehörde .................. vom ............... 
― Angabe der Verpflichtungen 
― Unterhaltsbeiträge für ......................... (Name Kind) von .............. bis .............. 
― Kinderzulagen für ............................... (Name Kind) von .............. bis .............. 



Fürsorgeamt  

 
 

24/110 

 
 
 
Stand Januar 2012 

― Persönliche Unterhaltsbeiträge für Frau ............................... von .............. bis 
.............. 

― Evtl. bereits bestehende Rückstandsberechnung. 
― Es kann von der bereits bestehenden Berechnung ausgegangen werden, d.h. 

der Saldo kann übernommen werden: „ Rückstand per ................ gemäss un-
serer Rückstandsberechnung vom ................“ Falls der Schuldner sich bereits 
zu einer früheren Rückstandsberechnung positiv geäussert hat, muss von 
dieser Rückstandsberechnung ausgegangen werden. 

― Der Auftraggeber macht bei Fallaufnahme einen Rückstand geltend. 
― Auch dieser Rückstand wird miteinbezogen: „Rückstand gemäss Angaben 

von Frau ......................... per ................ (Ende des Vormonats ab Erteilung 
des Inkassoauftrags). 

― Auflistung der Betreibungs- und Gerichtskosten. 
– Die Betreibungs- und Gerichtskosten werden von der Fürsorgebehörde nur 

vorgeschossen und müssen dem Schuldner wieder belastet werden (vgl. 
vorn 2.1). 

– Abzüglich Zahlungen vom ........................... bis ..........................................  
– Resultat: „Ihre Schuld per ................. “ oder „Rückstand per........................ “. 

― Falls angezeigt, kann noch eine Aufteilung nach Gläubigern vorgenommen 
werden, z.B. „davon zugunsten der Fürsorgebehörde Arbon Fr. ...................... “. 

 
In den folgenden beiden Fällen kann vom Prinzip der Bruttorechnung (Gegen-
überstellung aller Forderungen und Zahlungen) abgewichen werden: 

a) Der Schuldner wurde betrieben und hat die betriebene Forderung bezahlt 
Hier muss nicht unbedingt von der Gegenüberstellung der Verpflichtungen und der 
Zahlungen ausgegangen werden, sondern man kann auch die einzelne Betrei-
bung aufführen: „Unterhaltsbeiträge für ......................... von ............. bis ............., 
bezahlt in Betr. Nr. ......................... des Betreibungsamtes .........................“. 
 
Beim Vorgehen nach dieser Methode dürfen die Zahlungen des Schuldners, wel-
che in der jeweiligen Betreibung bereits berücksichtigt sind, natürlich nicht noch 
einmal aufgeführt werden. 

b) Der Schuldner wurde betrieben und fruchtlos oder teilweise fruchtlos ge-
pfändet (Verlustscheine vorhanden) 
Es ist in diesem Fall auch möglich, die jeweilige Betreibung, welche die fruchtlose 
Pfändung nach sich zog, folgendermassen aufzuführen: „Unterhaltsbeiträge für 
......................... von ............. bis ............., ausgewiesen durch Verlustschein vom 
............... in Betr. Nr. ......................... des Betreibungsamtes .........................“. 
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Rückstandsberechnungen können unter Umständen recht aufwändig sein, insbe-
sondere dann, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken und Unklarheiten 
über die geschuldeten Verpflichtungen bestehen. Wenn der Schuldner die Rück-
standsberechnung bestreitet, muss sie unter Berücksichtigung seiner Einwände 
überprüft und allenfalls bereinigt werden. 
 

3.9 Verzugszinsen 

Im Rahmen des gütlichen Inkassos dürfen keine Verzugszinsen verlangt 
werden. Gemäss Art. 105 Abs. 1 OR hat ein Schuldner, der mit der Entrichtung 
von „Renten“ und somit auch von Unterhaltsrenten im Verzug ist, erst ab Anhe-
bung der Betreibung Verzugszinsen zu bezahlen. Für die Zinsberechnung wird 
beim Bezirksgericht auf das Datum der Zustellung des Zahlungsbefehls abgestellt, 
da erst ab diesem Tag die eigentliche Schuldbetreibung beginne (Art. 38 Abs. 2 
SchKG). Andere Gerichte betrachten das Datum der Stellung des Betreibungsbe-
gehrens als massgebend. Gemäss Art. 67 SchKG werde damit die Betreibung an-
gehoben. 
 

3.10 Unbekannter Aufenthalt des Schuldners (Nachforschung) 

Es kommt häufig vor, dass die an den Schuldner gerichtete Korrespondenz zu-
rückkommt mit dem Vermerk „nach unbekannt abgereist“ oder „Adressat unbe-
kannt“. Man hat dann verschiedene Möglichkeiten, den Schuldner wieder zu fin-
den: 
 
Vorerst wendet man sich an die Einwohnerkontrolle der letztbekannten Adresse, 
die eventuell bereits weiss, wohin sich der Schuldner abgemeldet hat. Die neue 
Einwohnerkontrolle hat dann aufgrund der Anmeldung auch bereits die neue gülti-
ge Adresse. 
 
Wenn sich der Schuldner nicht abmeldet, muss man auf andere Möglichkeiten 
ausweichen. Die kantonalen und eidgenössischen Migrationsämter wissen 
manchmal recht gut Bescheid über den Aufenthaltsort von Ausländern. In der 
Schweiz besteht zudem ein zentrales Ausländerregister (Zentralen-Migrations-
Informations-System, ZEMIS), das vom Bundesamt für Zuwanderung, Integration, 
und Auswanderung (IMES) geführt wird, wo ebenfalls Adressauskünfte eingeholt 
werden können (siehe 10.3 und Musterbrief Anhang 19.16). Auch die Zivilstands-
ämter der Heimatgemeinde können unter Umständen weiterhelfen, da sie die Da-
ten eintragen von Geburt, Trauung, Scheidung und Todesfall und auch den Hei-
matschein verwahren. Schliesslich können unter Umständen auch AHV-
Ausgleichskassen weiterhelfen oder vielleicht der Sektionschef, sofern der 
Schuldner militär- oder zivilschutzpflichtig ist. Allerdings sind all diese Stellen 
nicht verpflichtet, Auskunft zu erteilen, was nicht daran hindern soll, eine ent-
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sprechende Bitte um Adressauskunft zu stellen. Wenn das Ersuchen von einer 
Amtsstelle kommt, wird diesem eher entsprochen. 
 
(Musterbrief siehe Anhang 19.7) 
 
 
Vielleicht kennt der unterhaltsbeitragsberechtigte Elternteil den neuen Aufent-
haltsort des Schuldners. Oft hat er mit diesem noch Kontakt (z.B. via Ausübung 
des Besuchsrechts) oder durch gemeinsame Bekannte. 
 
Wenn die Selbstrecherche ohne Erfolg bleibt, steht letztlich nur noch die polizeili-
che Ausschreibung der gesuchten Person zur Aufenthaltsnachforschung im Poli-
zeianzeiger zur Verfügung.  
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4 Rechtliches Inkasso 

4.1 Schuldbetreibung und Konkurs 

Es kann hier nicht generell auf das Verfahren gemäss SchKG eingegangen wer-
den. Es sei diesbezüglich auf folgende Bücher verwiesen, in denen in leicht ver-
ständlicher Art und mit Muster versehen alle wesentlichen Aspekte des Schuld-
betreibungs- und Konkursrechts behandelt sind: 
 
― Kleiner Merkur, 1. Band: Recht, Einführung in die Rechtslehre (8. Auflage 

2000); 
― Guido Müller: Einführung in die kaufmännische Rechtskunde (10. Auflage 

2007); 
― Guido Nünlist: Wegleitung zum neuen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht; 

das Eintreiben von Forderungen in der Schweiz (4. Auflage 1997); 
― Basler Kommentar, Kommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, he-

rausgegeben von Bauer, Staehelin, Staehelin (2. Auflage, 2010)  
 

4.2 Gläubigerstellung und Vertretung bei Betreibung von Kinderunter-
haltsbeiträgen 

a) Betreibung, wenn es sich nur um bevorschusste Kinderunterhaltsbei-
träge handelt 
Durch die Bevorschussung wird die bevorschussende Gemeinde Gläubigerin 
des Unterhaltsanspruches (vgl. Art. 289 Abs. 2 ZGB). Gemäss § 2 AliG übernimmt 
die Gemeinde die Abklärung und den Vollzug der Bevorschussung und als zu-
ständig bezeichnete Stelle das Inkasso von Unterhaltsbeiträgen. Durch diese De-
legation ist die zuständige Stelle befugt, als Vertreterin der Gemeinde betrei-
bungsrechtliche Schritte einzuleiten und das Rechtsöffnungsverfahren selbständig 
durchzuführen. 

b) Betreibung, wenn nur nichtbevorschusste Kinderunterhaltsbeiträge 
und Ausstände vorliegen (= Vermittlung von Unterhaltsbeiträgen oder 
Inkassohilfe) 
Gemäss Art. 290 ZGB und § 2 AliG ist die Politische Gemeinde verpflichtet, Inkas-
sohilfe zu leisten. Dies geschieht durch Erteilung eines entsprechenden Auftrages 
durch den gesetzlichen Vertreter der Kinder. Er unterschreibt dabei eine Voll-
macht, die der zuständigen Stelle erlaubt, in seiner Vertretung betreibungsrechtli-
che Schritte einzuleiten und auch das Rechtsöffnungsverfahren durchzuführen. Da 
die Kinder Gläubiger der Unterhaltsforderung sind, muss rechtlich korrekt jeweils 
in ihrem Namen betrieben werden, wobei für jedes Kind eine separate Betreibung 
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einzuleiten ist. Allerdings wird in der Praxis oft auch akzeptiert, wenn die Kinderun-
terhaltsbeiträge insgesamt im Namen des gesetzlichen Vertreters geltend ge-
macht werden. 

c) Betreibung, wenn nur ein Teil des Kinderunterhaltsbeitrags bevorschusst 
ist 
Dieser Fall bereitet in der Praxis die meisten Probleme. Damit Kinderunterhaltsbei-
träge überhaupt bevorschusst werden können, muss die Abtretung aller rückstän-
digen und laufenden Unterhaltsbeiträge der bevorschussenden Fürsorgebehörde 
vorgelegt werden. In der Gerichtspraxis und auch in der Lehre ist aber umstritten, 
ob eine solche umfassende, auch für die Zukunft wirkende Abtretung rechtswirk-
sam sein kann. Bei richtiger Auslegung handelt es sich lediglich um eine Inkasso-
zession, und es ist selbstverständlich, dass die Fürsorgebehörde Unterhaltszah-
lungen nach Abzug der bevorschussten Rückstände an den Unterhaltsberechtig-
ten abzuliefern hat. Die vorgeschriebene Abtretung soll lediglich sicherstellen, 
dass die vom Unterhaltsschuldner während der Zeit der Bevorschussung geleiste-
ten Zahlungen auch an das Amt gelangen und verwendet werden können. Nach 
Mitteilung der Abtretung bzw. nach ihrer Kenntnisnahme kann der Unterhalts-
schuldner nicht mehr mit befreiender Wirkung an den Unterhaltsberechtigten zah-
len (vgl. Art. 167 OR). Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Erleichterung der 
Durchsetzung der Unterhaltsforderung, weil in einer Betreibung durch die Ge-
meinde der bevorschusste und nicht bevorschusste Teil der Unterhaltsbeiträge 
geltend gemacht werden können. Durch die Abtretung wird nämlich die bevor-
schussende Gemeinde alleinige Gläubigerin der Kinderunterhaltsbeiträge 
und kann diese auch in eigenem Namen durchsetzen. Dies vereinfacht das Ver-
fahren und erspart insbesondere erhebliche Betreibungskosten. Allerdings gehen 
dadurch bestimmte Betreibungsprivilegien verloren (siehe 4.4), und es können 
später bei Ausstellung des Verlustscheines die beiden Ansprüche nicht mehr aus-
einandergehalten werden. 
 
Es wird empfohlen, trotz uneinheitlicher Gerichtspraxis in den Fällen, wo zugleich 
bevorschusste und nicht bevorschusste Kinderunterhaltsbeiträge durchzusetzen 
sind, nur noch eine Betreibung im Namen der bevorschussenden Gemeinde ein-
zuleiten und bei den Gerichten auf die oben erwähnten Argumente hinzuweisen. 
 

4.3 Besonderheiten bei der Lohnpfändung 

Da wir mehrheitlich mit Lohnpfändungen konfrontiert sind, sollen diesbezüglich 
noch einige wichtige Punkte hervorgehoben werden. 

a) Berechnung der pfändbaren Quoten 
Gepfändet werden kann bekanntlich nur derjenige Teil des Erwerbseinkommens 
von Arbeitnehmern, der den Notbedarf gemäss Art. 93 SchKG übersteigt (vgl. 
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Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums 
(Notbedarf).   
Wir haben andererseits darauf zu achten, dass der Schuldner nicht aus folgender 
Pfändungsquotenberechnung unzulässig bevorteilt wird: 
 
Beispiel: 
Lohn des Unterhaltsbeitragschuldners (netto) Fr. 2'800.– 
Notbedarf (detailliert aufgelistet 
ohne laufende Unterhaltsbeiträge) Fr. 2'200.– 
Unterhaltsbeiträge Fr. 400.– Fr. 2'600.– 
Pfändbare Quote Fr. 200.– 
 
Gegen diese Berechnung ist nichts einzuwenden, wenn der Unterhaltsschuldner 
die laufenden Unterhaltsbeiträge bezahlt, andernfalls sind Fr. 600.– pfändbar! Die 
Betreibungsämter sind keine Inkassostellen für Unterhaltsbeiträge und müssen 
deshalb die laufenden Unterhaltsbeiträge nicht vom Arbeitgeber einfordern. Auf 
unseren Hinweis an das Betreibungsamt, dass der Schuldner die Unterhaltsbei-
träge nicht bezahlt, muss aber eine Neuberechnung der pfändbare Quote vorge-
nommen werden. Durch eine gute Zusammenarbeit mit Betreibungsämtern und 
Arbeitgebern lässt sich auf freiwilliger Basis oftmals eine Regelung finden, damit 
die laufenden Unterhaltsbeiträge dem Kind zugute kommen. (Der Arbeitgeber 
könnte gemäss Art. 291 ZGB verpflichtet werden, die Kinderunterhaltsbeiträge di-
rekt der Fürsorgebehörde oder dem Anspruchsberechtigten zu überweisen; siehe 
6.1). Dazu bedarf es allerdings einer richterlichen Anweisung an den Lohnschuld-
ner (Arbeitgeber). 

b) Abrechnung durch das Betreibungsamt 
Bei der Lohnpfändung braucht es kein Verwertungsbegehren, sondern der Gläu-
biger erhält sein Guthaben sukzessive aus den beim Betreibungsamt eingehenden 
Lohnzahlungen überwiesen. Die Abrechnungs- und Überweisungspraxis ist je 
nach Betreibungsamt unterschiedlich. Der Gläubigervertreter kann sich jedoch 
beim Betreibungsamt erkundigen, ob der Arbeitgeber des Schuldners oder bei stil-
ler Lohnpfändung der Schuldner selbst seinen Verpflichtungen nachkommt. 

c) Stellung des Arbeitgebers 
Im Falle einer Lohnpfändung wird der Arbeitgeber vom Betreibungsamt davon in 
Kenntnis gesetzt ( Ausnahme: Stille Lohnpfändung mit „freiwilliger“ Ablieferung di-
rekt durch den Schuldner, falls der Gläubiger zustimmt). Der Arbeitgeber kann 
dann nur noch rechtsgültig Zahlungen an das Betreibungsamt leisten (Art. 99 
SchKG). Wenn der Arbeitgeber dieser Pflicht zur Ablieferung des gepfändeten 
Lohnes nicht nachkommt, sondern den Lohn dennoch dem Arbeitnehmer und Un-
terhaltsschuldner auszahlt, so wird zwar das Betreibungsamt keine rechtlichen 
Schritte unternehmen, aber der Gläubiger könnte sich den Anspruch auf nochma-
lige Zahlung zur direkten Eintreibung abtreten lassen (Art. 131 SchKG). 



Fürsorgeamt  

 
 

30/110 

 
 
 
Stand Januar 2012 

d) Zeitliche Dauer der Lohnpfändung 
Die Dauer der Lohnpfändung ist auf höchstens ein Jahr seit Vollzug der Pfän-
dung beschränkt. Das führt oft dazu, dass trotz der Pfändung ein Gläubiger gar 
nicht oder nur teilweise befriedigt wird, dann nämlich, wenn der Lohn bereits für 
eine oder mehrere vorgängige Betreibungen für einen grossen Teil der fraglichen 
Zeit gepfändet worden ist. 
 
Beispiel: 
Für einen Gläubiger wird am 30. Juni 2010 der pfändbare Teil des vom Schuldner 
in der Zeit vom 1. Juli 2010 bis zum 30. Juni 2011 zu erwartenden Lohnes ge-
pfändet. Bereits am 1. März 2010 ist aber für einen anderen Gläubiger eine Lohn-
pfändung ebenfalls für ein Jahr, nämlich vom 1. März 2010 bis 28. Februar 2011, 
vollzogen worden. Für die Zeit vom 1. Juli 2010 bis zum 28. Februar 2011 fällt der 
pfändbare Teil des Lohnes an den Gläubiger, für den am 1. März 2010 gepfändet 
wurde, während der Gläubiger, für den am 30. Juni 2010 gepfändet wurde, nur 
den pfändbaren Lohnteil während der Monate März bis Juni 2011 erhält. Für den 
nicht gedeckten Restbetrag des betriebenen Guthabens wird ein Verlustschein 
ausgestellt. 

e) Verhältnis zur Lohnzession 
Gemäss Art. 325 Abs. 1 OR sind Lohnzessionen nur noch zur Sicherung familien-
rechtlicher Unterhalts- und Unterstützungspflichten zulässig. Die Abtretung und 
die Verpfändung künftiger Lohnforderungen zur Sicherung anderer Verbindlichkei-
ten sind dagegen nichtig und im Falle einer Lohnpfändung somit nicht zu berück-
sichtigen. 
 
Eine allfällige Lohnzession geht einer Lohnpfändung anderer Gläubiger vor, aber 
nur, wenn die Abtretung vor der Pfändung erfolgte. Zudem muss der Arbeitgeber 
darüber informiert sein, da er nun nicht mehr befreiend an das Betreibungsamt 
zahlen kann (Art. 167 OR). 
 

4.4 Privilegien bei Unterhaltsforderungen 

Unterhaltsforderungen werden in der Zwangsvollstreckung in verschiedener 
Hinsicht bevorzugt behandelt. Dabei wird aber nach Lehre und Rechtsprechung 
ein Unterschied gemacht, ob die Forderung vom Unterhaltsberechtigten selbst 
oder von der Gemeinde / Fürsorgebehörde als Gläubiger geltend gemacht wird. 

a) Pfändungs- und Konkursprivileg 
Gemäss Art. 219 SchKG werden familienrechtliche Unterhaltsansprüche, die in 
den letzten sechs Monaten vor Konkurseröffnung entstanden sind, im Kollokati-
onsplan in der ersten Klasse eingeordnet und sind daher vorab zu befriedigen. 
Auch im Pfändungsverfahren ist diese Einordnung für die Verteilung von Erlösen 
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massgebend, wobei für die Berechnung des Zeitraumes der Zeitpunkt der Stellung 
des Fortsetzungsbegehrens massgebend ist. 
 
Soweit das Gemeinwesen für den Unterhalt aufkommt und im Umfang der Zah-
lung eine Subrogation stattfindet, steht diesem das Rangprivileg gestützt auf Art. 
289 Abs. 2 und Art. 329 Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 219 SchKG zu. 
 
Wenn bei einer Betreibung auf Pfändung das Fortsetzungsbegehren gestellt wird, 
muss die Fälligkeit der Forderungen im Zeitraum von sechs Monaten vor Stellung 
des Begehrens liegen. Unter „Bemerkungen“ ist darauf hinzuweisen, dass das Pri-
vileg der ersten Klasse zu beachten ist. Bei Forderungseingaben im Konkurs ist 
ebenfalls die Erstklassforderung speziell aufzuführen (vgl. Anhang 19.6). 
 

b) Anschlusspfändung 
Gemäss Art. 111 SchKG steht den Kindern und dem Ehegatten für ihre Unter-
haltsforderungen das Anschlussprivileg zu, d.h. sie haben das Recht, ohne vor-
gängige Betreibung an einer Pfändung des Schuldners teilzunehmen. Dieses Pri-
vileg ist aber beschränkt auf den Unterhaltsberechtigten selber und kann von sei-
nen Rechtsnachfolgern nicht geltend gemacht werden, weil es an die Person ge-
knüpft ist. Es kann damit von der Gemeinde / Fürsorgebehörde für abgetretene 
oder bevorschusste Unterhaltsbeiträge nicht beansprucht werden. 

c) Eingriff ins Existenzminimum 
Nach unbestrittener Lehre und Rechtsprechung besteht das Privileg zum Eingriff 
in das Existenzminimum des Schuldners. Allerdings müssen als betreibende 
Gläubiger Familienmitglieder auftreten, die ihn für Unterhaltsforderungen der letz-
ten sechs Monate seit Zustellung des Zahlungsbefehls belangen. Ein solcher Ein-
griff ist aber nur zulässig, wenn das Einkommen des Gläubigers inklusive der For-
derung der Unterhaltsbeiträge zur Deckung seines eigenen Notbedarfs nicht aus-
reicht. Dabei ist der Eingriff so zu bemessen, dass sich der Schuldner und der 
Gläubiger im gleichen Verhältnis einschränken müssen. 
 
Gemäss bundesgerichtlicher Praxis ist der Eingriff ins Existenzminimum durch die 
bevorschussende Gemeinde nicht möglich, da die Bevorschussung ja gerade da-
zu diene, den Notbedarf auf Seiten des Unterhaltsberechtigten zu decken. Für be-
vorschusste oder abgetretene Unterhaltsansprüche ist somit der Eingriff ins Exis-
tenzminimum nicht zulässig. 
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4.5 Schuldverjährung 
(siehe dazu auch vorn 3.7) 

 
Mit Ablauf von zehn Jahren verjähren alle Forderungen, für die das Bundeszi-
vilrecht nicht etwas anderes bestimmt (Art. 127 OR). Forderungen für periodische 
Leistungen, zu denen auch die Forderungen von Unterhaltsbeiträgen gehören, 
verjähren schon mit Ablauf von fünf Jahren (Art. 128 OR). Verlustscheine verjäh-
ren gegenüber dem Schuldner nach 20 Jahren seit der Aufstellung gemäss Art. 
149a Abs. 1 SchKG. Alle Verlustscheine, die vor dem 1. Januar 1997 ausgestellt 
wurden, verjähren gemäss Übergangsrecht zum revidierten SchKG grundsätzlich 
am 31. Dezember 2016. Gegenüber den Erben des Schuldners verjähren Verlust-
scheinforderungen  innert einem Jahr seit Erbschaftsantritt. Immerhin kann die 
Forderung von Unterhaltsbeiträgen unterschriftlich anerkannt werden, so dass ei-
ne neue Verjährungsfrist von zehn Jahren beginnt (Art. 137 OR). Mit der Unter-
brechung der genannten Verjährungsfristen beginnt die Verjährung jeweils von 
neuem in der genannten Länge. 
 
Eine Unterbrechung der Verjährung kann bewirkt werden durch 
― Anerkennung der Forderung von Seiten des Schuldners, namentlich durch 

Zins- und Abschlagszahlungen; 
― Schuldbetreibung. Das rechtzeitig gestellte Betreibungsbegehren genügt zur 

Unterbrechung der Verjährung. Ob der Zahlungsbefehl nach Ablauf der Ver-
jährungsfrist beim Schuldner eintrifft oder vom Betreibungsbeamten nicht zu-
gestellt wird, ist dagegen nicht von Bedeutung; 

― Klage vor einem Gericht oder Gesuch um Durchführung einer Sühneverhand-
lung; 

― Eingabe im Konkurs. 
 
Ist die im Vertrag oder Urteil vorgesehene Indexanpassung jahrelang nicht erfolgt, 
so kann die Erhöhung zwar von Anfang an gefordert, aber nur noch rückwirkend 
auf fünf Jahre vollstreckt werden. 
 
Ein spezielles Problem ergibt sich bei Schuldnern mit unbekanntem Aufenthalt. 
Mangels Betreibungsort könnte ja in diesem Fall die Verjährung nicht unterbro-
chen werden. Daher muss entgegen konstanter Rechtsprechung ausnahmsweise 
die Betreibung am letzten bekannten Wohnsitz des Schuldners als zulässig erach-
tet werden, damit die Verjährungsunterbrechung eintreten kann; die Zustellung 
des Zahlungsbefehls muss dann vom Betreibungsamt durch öffentliche Bekannt-
machung im Amtsblatt gemäss Art. 66 Abs. 4 SchKG erfolgen, was aber nur ge-
schehen darf, wenn der Gläubiger nachzuweisen vermag, dass kein gegenwärti-
ger Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Schuldners bekannt sei (vgl. dazu ausführ-
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lich Georges Von der Mühll, in: Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs 91, Heft 
1 Seite 5 ff.). 
 
Bei Schuldnern mit Wohnsitz im Ausland steht die Verjährung still, da die Forde-
rung vor einem schweizerischen Gericht nicht geltend gemacht werden kann 
(Art. 134 Abs. 1, Ziff. 6 OR). 
 

4.6 Konkurs des Schuldners 

Konkurse von Schuldnern werden im kantonalen Amtsblatt und auch im Schweize-
rischen Handelsamtsblatt publiziert. Durch die Konkurseröffnung werden hängige 
Betreibungen gegen den Schuldner aufgehoben (Art. 206 SchKG). Mit Publikation 
bzw. Mitteilung der Konkurseröffnung wird jeweils die Frist bekannt gegeben, in-
nert welcher die Konkurseingabe beim Konkursamt zu erfolgen hat. Der vom 
Konkursamt erstellte Kollokationsplan enthält die Aufstellung der Forderungen, 
geordnet nach Gläubiger und Klassen gemäss Art. 219 SchKG. In die erste Klas-
se kommen Unterhaltsbeiträge, die in den letzten sechs Monaten seit Konkurs-
eröffnung entstanden sind, unabhängig davon, ob es sich um bevorschusste oder 
nicht bevorschusste Beiträge handelt (siehe 4.4). Alle über ein Jahr seit Konkurs-
eröffnung fällig gewordenen Unterhaltsbeiträge fallen dagegen in die Dritte Klasse. 
Wird die Konkurseingabe verpasst, so kann an der Verwertung der Konkursmasse 
nicht teilgenommen werden und die Forderung wird unweigerlich verjähren. So-
lange sie noch nicht verjährt ist, steht deren Geltendmachung unter dem Vorbe-
halt, dass der Schuldner zu neuem Vermögen kommt, d.h. sie wird behandelt wie 
eine Konkursverlustscheinsforderung. 
 
(Muster einer Forderungsaufstellung siehe Anhang 19.8) 
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5 Rechtsöffnung 
 
Wenn auf den Zahlungsbefehl Rechtsvorschlag erhoben wird, muss zu dessen 
Beseitigung das Rechtsöffnungsverfahren eingeleitet werden. Dazu ist das 
Rechtsöffnungsbegehren (Muster siehe Anhang 19.10) an das für den Wohnsitz 
des Schuldners zuständige Einzelgericht am Bezirksgericht einzureichen. Dieses 
Einzelgericht am Bezirksgericht ist für das Rechtsöffnungsverfahren zuständig. 
Basiert die Forderung auf einem Urteil oder einem Unterhaltsvertrag wird das 
Rechtsöffnungsverfahren wie im summarischen Verfahren gemäss Art. 251 Abs. 1 
lit. a ZPO durchgeführt.  
 

5.1 Zur Bedeutung der Abtretung von Kinderunterhaltsbeiträgen bei der 
Rechtsöffnung 
(siehe auch 4.2) 

 
Da uns die Abtretung der Kinderunterhaltsbeiträge vor allem bei der Rechtsöff-
nung Sorgen bereitet, soll hier nochmals in diesem Zusammenhang darauf einge-
gangen werden. Dabei sind zwei Fälle auseinander zu halten: 

a) Der Unterhaltsbeitrag ist gleich gross wie der bevorschusste Betrag 
Die bevorschussende Gemeinde ist Gläubigerin. Die Abtretung ist überflüssig, da 
eine Legalzession stattfindet (Art. 289 Abs. 2 ZGB). Es entstehen bei einer 
Rechtsöffnung keine Probleme, da die Gemeinde immer als Gläubigerin auftritt. 
 
Zur Rechtsöffnung werden jeweils der Abtretungsentscheid und der Bevorschus-
sungsentscheid beigelegt. 

b) Der Unterhaltsbeitrag ist grösser als der bevorschusste Betrag 
Im Umfang des bevorschussten Betrages ist die bevorschussende Gemeinde 
Gläubigerin (Legalzession und Abtretungserklärung des Unterhaltsberechtigten; 
vgl. a). 
 
Die Gemeinde als Gläubigerin muss den ebenfalls mit der Abtretungserklärung 
abgetretenen nicht bevorschussten Betrag eintreiben. Es müsste von ihr dafür 
Rechtsöffnung verlangt werden. Allerdings sind sich die Gerichte diesbezüglich 
uneinig. Einige Richter halten die Abtretung für zulässig. Erfolgt die Betreibung im 
Namen des Kindes und betrachtet der Richter die Abtretung für gültig, so kann 
nach Rückzession der abgetretenen Unterhaltsbeiträge die Rechtsöffnung den-
noch erteilt werden (vgl. Musterformular Anhang 19.12). Ist im Namen der Ge-
meinde betrieben worden und hält der Richter die Abtretung für unzulässig, müss-
te der nicht bevorschusste Teil durch eine neue Betreibung im Namen des Kindes 
nochmals geltend gemacht werden. 
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Die Betreibung im Namen der Gemeinde hat den Nachteil, dass das Privileg zum 
Eingriff ins Existenzminimum des Schuldners entfällt (nicht jedoch das Konkurspri-
vileg gemäss Art. 219 ZGB, da dieses mit der Abtretung übergeht; siehe vorn 4.4). 
Dafür hat man den Vorteil, dass es nur eine einzige Betreibung braucht, womit 
Kosten und Zeit eingespart werden können. Getrennte Betreibungen für bevor-
schusste Kinderunterhaltsbeiträge und nicht bevorschusste Unterhaltsbeiträge 
sind demgegenüber etwas arbeitsintensiver und kosten den Schuldner mehr, dafür 
ist auf allfälligen Verlustscheinen sofort ersichtlich, wem die Forderung letztlich 
zusteht. Auf Kind und Kindsmutter lautende Verlustscheine können dann nach 
Beendigung des Inkassofalles ohne Schwierigkeiten ausgehändigt werden. 
 
In Anbetracht der unterschiedlichen Gerichtspraxis bei der Rechtsöffnung bleibt es 
letztlich der einzelnen Fürsorgebehörde überlassen, welches Vorgehen zu wählen 
ist. Solange die Zulässigkeit der nach Sozialhilfegesetz (SHG) vorgeschriebenen 
vollumfänglichen Abtretung der Kinderunterhaltsbeiträge streitig ist und somit im 
konkreten Fall von der Beurteilung des Rechtsöffnungsrichters abhängt, kann lei-
der kein Patentrezept gegeben werden. 
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6 Sicherungsmittel 

6.1 Vorbemerkungen 

Mit den nachfolgend aufgeführten Rechtsinstitutionen werden zukünftige oder ver-
fallene Unterhaltsbeiträge beim Schuldner sichergestellt. Beim Eintreten der Un-
terhaltsforderungen kann dann auf die sichergestellten Vermögenswerte gegriffen 
werden. Sie haben ihre Grundlage entweder im Zivilrecht (Anweisung an die 
Schuldner, Sicherstellung und Lohnzession) oder im SchKG (Arrest). Ausser der 
Lohnzession ist die Handhabung dieser Sicherungsmittel relativ heikel und erfor-
dert ein gutes rechtliches Verständnis, sowohl in materieller wie auch in verfah-
rensrechtlicher Hinsicht. Sie sollten daher nur nach Rücksprache mit dem Stellen-
leiter oder einer juristisch gewandten Person durchgesetzt werden. Diese besitzt 
in der Regel auch entsprechende Musterbegehren. Mit zu Unrecht oder voreilig 
eingeleiteten Verfahren riskiert man, den Prozess zu verlieren und die Gemeinde / 
Fürsorgebehörde hat die Gerichtskosten zu tragen. Schlimmstenfalls ist der Ge-
genpartei eine Prozessentschädigung auszurichten. Ein ungerechtfertigt erwirkter 
Arrest kann zudem noch eine Schadenersatzforderung auslösen. 
 
Die Sicherungsmittel werden nachfolgend nur summarisch behandelt. Für die sich 
stellenden zahlreichen Einzelfragen und -probleme muss auf die einschlägige ju-
ristische Literatur verwiesen werden. Dies rechtfertigt sich umso mehr, als diese 
Materie nicht zur täglichen Arbeit der Gemeinde / Fürsorgebehörde gehört. Die Si-
cherungsmöglichkeit wird nur in wenigen Fällen ernsthaft in Betracht kommen. Mit 
Ausnahme der Lohnzession bedarf es zur nachträglichen Sicherung von Unter-
haltsbeiträgen eines separaten Gerichtsverfahrens. Diesbezügliche Bemühungen 
sind sehr arbeitsintensiv, und der Prozesserfolg ist oft fraglich. 
 

6.2 Anweisung an die Schuldner (Art. 291 ZGB; vgl. auch Art. 177 ZGB) 

Art. 291 ZGB  ergänzt Art. 177 ZGB, der die Anwendung nur während der Ehe 
gestattet. 
 
Gesetzestext: 
„Wenn die Eltern die Sorge für das Kind vernachlässigen, kann der Richter ihre 
Schuldner anweisen, die Zahlungen ganz oder zum Teil an den gesetzlichen Ver-
treter des Kindes zu leisten.“ 
 
Die Schuldneranweisung nach Art. 291 ZGB dient in der Regel der Sicherstellung 
der Bezahlung gerichtlich festgelegter, aber erst in der Zukunft fällig werdender 
Kinderunterhaltsbeiträge. 
 
In der Praxis werden richterliche Anweisungen vor allem gegenüber dem Arbeit-
geber des Unterhaltsbeitragsschuldners angewendet. Dieser wird angewiesen, 
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vom Lohnanspruch seines Arbeitnehmers monatlich einen bestimmten Betrag ab-
zuziehen und direkt dem Unterhaltsberechtigten zu überweisen. Im Umfang der 
Direktzahlung ist der Arbeitgeber von seiner Lohnzahlungspflicht befreit. Der Ar-
beitnehmer seinerseits kann den Lohn im Umfang der Anweisung nicht mehr ein-
fordern. Sollte der Arbeitgeber die Anweisung missachten, kann der Unterhalts-
gläubiger gegen ihn gerichtlich vorgehen. Er riskiert, allenfalls doppelt bezahlen zu 
müssen. Es gibt nun Unterhaltsbeitragsschuldner, welche die richterliche Anwei-
sung des Arbeitgebers durch Stellenwechsel umgehen. Diese Strategie wurde 
durch die momentan übliche Gerichtspraxis erleichtert, da die Anweisung nur ge-
genüber dem aktuellen Arbeitgeber Gültigkeit hat. Dies dürfte unter anderem mit 
ein Grund sein, warum von diesem Instrument von den Gemeinden / Fürsorgebe-
hörden zu wenig Gebrauch gemacht wird. 
 
Die Schuldneranweisung bedarf einer gerichtlichen Klage. Die Verfahrensvor-
schriften richten sich gemäss Art. 302 Abs. 1 lit. c ZPO. Für die Klage kommt das 
summarische Verfahren zur Anwendung. Die Klage ist beim Einzelgericht am Be-
zirksgericht am Wohnort des Unterhaltsbeitragsschuldners einzureichen. Die Kla-
ge hat zu enthalten: 
― Parteibezeichnung; 
― Antrag; 
― Begründung. 
 

6.3 Sicherstellung (Art. 292 ZGB) 

Gesetzestext: 
„Vernachlässigen die Eltern beharrlich die Erfüllung ihrer Unterhaltspflicht, oder ist 
anzunehmen, dass sie Anstalten zur Flucht treffen oder ihr Vermögen verschleu-
dern oder beiseite schaffen, so kann der Richter sie verpflichten, für die künftigen 
Unterhaltsbeiträge angemessene Sicherheit zu leisten.“ 
 
Weil die Sicherstellung im Einzelnen einige Probleme und Fragen bezüglich der 
Vollstreckung aufwirft, wird auch sie noch relativ selten angewendet. 
 
Wenn der Schuldner grössere Vermögenswerte besitzt, ist vor allem Art. 292 
ZGB in Betracht zu ziehen, da er die Sicherheit zu leisten hat. Ferner ist unbedingt 
zu beachten, dass die Voraussetzungen sehr streng sind (siehe Gesetzestext). 
 
Die Klage auf Sicherstellung ist im Kanton Thurgau beim Einzelrichter im summa-
rischen Verfahren am Wohnsitz des Beklagten einzureichen. Im Übrigen gelten die 
Verfahrensvorschriften nach der ZPO. Die Klage hat zu beinhalten: 
― Parteibezeichnung; 
― Antrag; 
― Begründung. 
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Gleichzeitig mit dem Sicherstellungsbegehren ist der Antrag auf Erlass einer vor-
sorglichen Verfügung zu stellen (z.B. Verbot an die Vorsorgeeinrichtung des 
Schuldners auf Auszahlung der Pensionskassenguthaben). So können keine 
Vermögenswerte beiseite geschafft werden. 
 
Auf welche Weise der Unterhaltsverpflichtete die Sicherheit zu erbringen hat, ent-
scheidet der Richter. In Frage kommen Barhinterlegung, Schuldbriefe auf Liegen-
schaften, Sperre von Bankkonten und/oder Wertschriftendepots, Bankgarantie 
oder dergleichen. 
 

6.4 Lohnzession (Lohnabtretung; Art. 325 OR) 

Die Lohnzession ist nicht zu verwechseln mit der Lohnpfändung, welche im 
Betreibungsverfahren zur Anwendung kommt und vom Betreibungsamt verfügt 
wird (siehe 4.3), d.h. gegen den Willen des Schuldners. Die Lohnzession ist dem-
gegenüber eine freiwillige Verfügung über den Lohnanspruch durch den 
Schuldner selber. Die Lohnzession geht einer allfälligen Lohnpfändung des 
Schuldners vor, falls die Abtretung des Lohnes vor der Pfändung erfolgt und dem 
Arbeitgeber mitgeteilt worden ist (siehe 4.3c). Beispiel einer Lohnzession siehe 
Anhang 19.11. 
 
Sofern der Schuldner überhaupt bereit ist, eine Lohnzession zu unterschreiben, 
stellt diese eine einfach zu errichtende Sicherheit dar. Sie bedarf im Gegensatz zu 
den Sicherungsmitteln gemäss Art. 291 und 292 ZGB keiner richterlichen Mithilfe. 
Künftige Lohnforderungen können nur noch abgetreten werden, wenn sie der Si-
cherung familienrechtlicher Unterhalts- oder Unterstützungspflichten dienen. Die-
ser Erlass ist eine klare Verbesserung. 
 
Mit der Lohnzession tritt der Unterhaltsverpflichtete von seinem Lohnanspruch ge-
genüber dem Arbeitgeber monatlich einen Betrag in Höhe des Unterhaltsbeitrages 
an den Gläubiger ab. Dabei gelten die Bestimmungen von Art. 164 ff. OR über die 
Abtretung von Forderungen. Ganz wesentlich ist, dass die Zession nur in schrift-
licher Form gültig ist und für den Arbeitgeber erst wirksam wird, wenn sie ihm 
angekündigt worden ist (vgl. Art. 167 OR). 
 
Gelegentlich wird auch eine sogenannte „stille Lohnzession“ vereinbart. Es han-
delt sich dabei um eine normale Zession, wobei sich der Unterhaltsberechtigte 
verpflichtet, sie dem Arbeitgeber erst anzuzeigen, wenn der Schuldner mit seiner 
Zahlung in Verzug geraten sein sollte. 
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6.5 Arrest (Art. 271 ff. SchKG) 

a) Allgemeines 
Der betreibungsrechtliche Arrest ist im Gegensatz zu den bisher behandelten Si-
cherungsmittel nur für rückständige und fällige Unterhaltsbeiträge anwendbar. 
Mit dem Arrest werden durch ein spezielles Verfahren Vermögenswerte des 
Schuldners gesichert, um sie für die laufende oder noch einzuleitende Betreibung 
zu verwerten. Die zu verarrestierenden Vermögensgegenstände und –werte sind 
im Arrestverfahren einzeln zu bezeichnen. 
 
Ein Arrest dient 
― zur Sicherung von Vermögenswerten, welche betreibungsrechtlich pfänd- 

und verwertbar sind, 
― zur Begründung eines speziellen Betreibungsortes (welcher die Betrei-

bung in der Schweiz ermöglicht) für einen im Ausland lebenden Schuldner mit 
Vermögenswerten in der Schweiz. 

 
Er ist möglich, wenn 
― eine fällige Forderung, 
― und einer der nachstehenden Arrestgründe gemäss Art. 271 SchKG 

1. Schuldner hat keinen festen Wohnsitz; 
2. Schuldner hat die Absicht, sich der Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu 

entziehen, schafft Vermögensgegenstände beiseite, macht sich flüchtig 
oder trifft Anstalten zur Flucht; 

3. für Forderungen, die ihrer Natur nach sofort zu erfüllen sind und deren 
Schuldner auf der Durchreise begriffen ist oder zu den Personen gehört, 
welche Messen und Märkte besuchen; 

4. Schuldner wohnt nicht in der Schweiz, es gibt keinen anderen Arrestgrund, 
die Forderung weist aber einen genügenden Bezug zur Schweiz auf oder 
beruht auf einer Schuldanerkennung im Sinnen von Art. 82 Abs. 1 SchKG; 

5. der Gläubiger gegen den Schuldner einen provisorischen oder definitiven 
Verlustschein besitzt; 

6. der Gläubiger besitzt gegenüber dem Schuldner einen definitiven Rechts-
öffnungstitel sowie 

― ein Arrestgegenstand (Vermögenswert im Eigentum des Schuldners) 
 
vorliegen. Der Arrestgegenstand ist vom Gläubiger genau zu bezeichnen. Am 
ehesten kommen Erbanteile, Vermächtnisse, Bankkonti oder Luxusgüter in Be-
tracht. 
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b) Verfahrensrechtliche Besonderheiten 
Der Arrest wird mit einem entsprechenden Begehren beim Einzelgericht am Be-
zirksgericht am Ort, wo sich die mit Arrest zu belegenden Vermögenswerte befin-
den, verlangt oder beim Einzelgericht am Bezirksgericht am Betreibungsort des 
Schuldners gemäss  Art. 272 Abs. 1 SchKG. Das Arrestverfahren wird gemäss 
Art. 251 Abs. 1 lit. a ZPO im  summarischen Verfahren durchgeführt. Das Einzel-
gericht am Bezirksgericht erlässt dann einen Arrestbefehl zuhanden des Betrei-
bungsamtes mit dem Auftrag, den Arrest zu vollziehen. Über den Arrestvollzug 
wird der Gläubiger mit einer speziellen Arresturkunde informiert. 
 
Der Arrestbefehl ist eine superprovisorische Verfügung. Sie muss im Nachhinein 
durch ein ordentliches Betreibungsverfahren noch legitimiert werden. Ein diese 
Wirkung entfaltendes Betreibungsbegehren muss innert zehn Tagen nach Zu-
stellung der Arresturkunde gestellt werden, ansonsten der Arrest dahin fällt. 
Dieses Verfahren nennt sich Arrestprosequierung gemäss Art. 279 Abs. 1 SchKG. 
 
Die Betreibung kann auch schon vorgängig erfolgen. Wenn nicht bekannt ist, ob 
der Arrestgegenstand den Erwartungen entspricht bzw. einen ein Betreibungsver-
fahren rechtfertigenden Erlös verspricht, ist dies wenig sinnvoll (z.B. wenn man 
weiss, dass ein bestimmtes Bankkonto existiert, aber nicht, wie hoch es ist). 
 
Wenn der Schuldner Rechtsvorschlag erhebt, muss das Rechtsöffnungsbe-
gehren innert zehn Tagen gestellt werden, sonst fällt der Arrest ebenfalls dahin. 
Da es sich beim Arrest um eine superprovisorische Verfügung handelt, wäre es 
unzumutbar, einen Gegenstand allenfalls zu Unrecht während mehr als einem 
Jahr zu beschlagnahmen. 
 
Ist kein Rechtsvorschlag erhoben oder dieser rechtskräftig beseitigt worden, ist 
das Verfahren auf dem Wege der Pfändung fortzusetzen.  
 
Betreffend die Zustellung der Arresturkunde und des Zahlungsbefehls ist zu 
beachten: 
 
Ist die Adresse des Schuldners unbekannt, fordert das Betreibungsamt den Gläu-
biger auf, innert zehn Tagen diese Adresse zu ermitteln. Bleibt die Ermittlung der 
Adresse erfolglos, ist dem Betreibungsamt der Nachweis zu erbringen, dass die 
Bemühungen zur Feststellung des Aufenthaltes des Schuldners erfolglos waren. 
In diesem Falle müssen die Arresturkunde wie auch die eventuell nachfolgenden 
Amtshandlungen im Amtsblatt des zuständigen Kantons publiziert werden. Für die 
Vornahme dieser Publikation(en) ist beim Betreibungsamt ein Kostenvorschuss zu 
leisten entsprechend den jeweiligen Angaben des Betreibungsamtes. 
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7 Strafantrag wegen Vernachlässigung von Unterhaltspflichten 

7.1 Vorbemerkungen 

Oft können keine konkreten Inkassomassnahmen ergriffen werden, weil der Un-
terhaltsverpflichtete beispielsweise immer den Aufenthaltsort wechselt und sich 
nicht an die polizeilichen Meldevorschriften hält. So kann er möglichen Behörde-
kontakten bewusst und gezielt ausweichen. Häufig gründet der Schuldner auch 
einen nicht feststellbaren Wohnsitz im Ausland. In solchen Situationen vermag 
letztlich nur noch das Strafrecht in einem hängigen Strafverfahren die Situation 
zu deblockieren. 
 
Folgen eines Strafantrages sind: 
― Ausschreibung des Pflichtvergessenen zur Aufenthaltsnachforschung (sie-

he vorn 3.10). 
― Je nach den Umständen wird der Verpflichtete zur Verhaftung ausgeschrie-

ben. Dadurch kann gemäss eidg. Passverordnung ein Passverweigerungs-
grund geltend gemacht werden. Je nach Strenge der örtlichen Einwande-
rungsbehörde kann damit die Rückreise des Leistungspflichtigen in die 
Schweiz erzwungen, mindestens aber eine gute Verhandlungsposition für die 
schweizerischen Inkassobehörden erwirkt werden. 

― Der von einer drohenden Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe ausgehende 
psychologische Druck zeigt Wirkung. Mancher Schuldner, der seine Unter-
haltsverpflichtung aus Schikane, Rachegefühlen oder ähnlichen Motiven her-
aus missachtet, kommt nun seiner Zahlungspflicht doch noch nach (präventi-
ve Wirkung). 

 
Strafklagen sollen nur in wirklich begründeten Fällen in Betracht gezogen werden, 
da deren Erfolg nicht überbewertet werden darf. Sie sind nur bei Schuldnern sinn-
voll, die über genügend Geldmittel verfügen oder verfügen könnten, um der Zah-
lungspflicht nachzukommen. Bei sozial schwachen Schuldnern kann auch ein 
Strafverfahren nichts erwirken. Primär sind immer die zivil- und betreibungs-
rechtlichen Mittel auszuschöpfen. 
 

7.2 Voraussetzungen 

Die Voraussetzungen zur Stellung eines Strafantrages sind in den Art. 30 ff. und 
Art. 217 StGB geregelt. Dieser Gesetzesartikel wurde auf den 1. Januar 2007 
durch folgende Neufassung ersetzt: 
 
„Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht er-
füllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird auf An-
trag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft..“ 
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Das Antragsrecht steht auch den von den Kantonen bezeichneten Behörden und 
Stellen zu. Es ist unter Wahrung der Interessen der Familie auszuüben.“ 
 
Zur Erfüllung des Tatbestandes wird also vorausgesetzt, dass der Täter über die 
Mittel zur Erfüllung seiner Pflichten verfügt oder verfügen könnte. Damit wird auch 
erfasst, wer zwar einerseits nicht über ausreichende Mittel zur Pflichterfüllung ver-
fügt, es andererseits aber unterlässt, ihm offenstehende und zumutbare Möglich-
keiten zum Geldverdienen zu ergreifen. 
 

7.3 Antragsrecht 

Antragsberechtigt ist grundsätzlich der unmittelbar Verletzte (Art. 30 StGB) d.h. 
jene Person, welcher der nicht erfüllte Anspruch zusteht. Im Kanton Thurgau steht 
das Antragsrecht ferner den erstinstanzlichen Vormundschafts- und Fürsorgebe-
hörden zu (§ 41 ZSRG). 
 
Das Antragsrecht als solches ist ein höchstpersönliches Recht des Geschädigten, 
jedoch ist dessen Ausübung durch einen Stellvertreter im Rahmen von  Art. 30 
StGB zulässig. 
 

7.4 Zuständigkeit 

Für die Verfolgung und Beurteilung einer Straftat sind die Behörden des Ortes zu-
ständig, an dem die Tat verübt worden ist (Art. 30 StGB). 
 
Geldschulden (und darum geht es hier) sind sogenannte „Bringschulden“ und an 
dem Ort zu zahlen, wo der Gläubiger und nicht der Schuldner zur Zeit der Erfül-
lung Wohnsitz hat (Art. 74 Abs. 2 Ziff. 1 OR). Der Deliktsort befindet sich also 
dort, wo die Unterhaltsbeiträge der beschuldigten Person zu entrichten sind. 
 
Der Strafantrag ist im Kanton Thurgau bei der Polizei oder der zuständigen 
Staatsanwaltschaft schriftlich einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben 
(Art. 304 Abs. 1 StPO). 

7.5 Fristen 

a) Für Antragstellung 
Gemäss Art. 31 StGB erlischt das Antragsrecht nach Ablauf von drei Monaten. 
Die Frist beginnt mit dem Tag, an welchem dem Antragsberechtigten der Täter 
bekannt wird. Dabei muss die Kenntnis von Tat und Täter so sicher und zuverläs-
sig sein, dass der Antragsberechtigte bei der Verfolgung der betreffenden Person 
erhebliche Erfolgsaussichten hat und nicht selber riskieren muss, wegen übler 
Nachrede oder falscher Anschuldigung verfolgt zu werden. Das Antragsrecht er-
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lischt bzw. wird unterbrochen, wenn der Pflichtige zeitweise infolge Krankheit nicht 
in der Lage ist, ein Erwerbseinkommen zu erzielen. Daran ändert nichts, wenn er 
sich nach seiner Genesung erneut entschliesst, seiner Unterhaltspflicht nicht 
nachzukommen. 

b) Verjährungsfrist / Verfolgungsverjährung 
Die Vernachlässigung von Unterhaltspflichten ist ein Dauerdelikt. Die Verfolgungs-
verjährung beginnt mit dem Tag zu laufen, an dem das strafbare Verhalten auf-
hört, d.h. mit dem Tag, der auf das Ende der eingeklagten Deliktbegehung folgt 
(z.B. für ausstehende Unterhaltsbeiträge bis 31. Dezember 2011 = am 1. Januar 
2012). 
 
Die Vernachlässigung von Unterhaltspflichten unterliegt einer Verfolgungs-
verjährungsfrist von sieben Jahren (Art. 97 Abs. 1 lit. c  in Verbindung mit Art. 
217 StGB). 

 

7.6 Strafzumessung 

Für die Vernachlässigung von Unterhaltspflichten sieht das Gesetz eine Frei-
heitsstrafe von in der Regel sechs Monaten bis zu drei Jahren oder eine 
Geldstrafe vor (Art. 217 in Verbindung mit Art. 34 und 40 StGB). Innerhalb dieses 
Strafrahmens bemisst der Richter die Strafe nach dem Verschulden des Täters, 
wobei er das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der 
Strafe auf das Leben des Täters berücksichtigt (Art. 47 Abs. 1 StGB). 
 

7.7 Weisungen 

Gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB kann der Richter dem Verurteilten für die Dauer der 
Probezeit gewisse Weisungen erteilen, so auch die der Schadensdeckung. Eine 
Weisung muss erfüll- und zumutbar sein (BGE 105 IV 205). 
 
Beispiel im Falle der Verurteilung: 
Der Angeklagte muss während der Probezeit an einer festen Ganztagesstelle ei-
ner seinen Fähigkeiten entsprechenden geregelten Arbeit nachgehen. Mit der Für-
sorgebehörde hat er einen Tilgungsplan für die geschuldeten Unterhaltsbeiträge 
zu vereinbaren. 
 

7.8 Verfahrensablauf 

Die zuständige Staatsanwaltschaft führt ein Strafverfahren durch und erlässt bei 
begründeter Strafklage einen Strafbefehl (Art. 352 StPO). Bei unbegründeter 
Strafklage stellt sie das Verfahren ein.  
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7.9 Rückzug des Strafantrages 

Wenn die Erwirkung eines Strafurteils nach Meinung des Unterhaltsberechtigten 
bzw. der Vormundschafts- oder Fürsorgebehörde keinen Sinn hat oder zur Errei-
chung der gesetzten Ziele nicht mehr notwendig erscheint, kann der Strafantrag 
zurück gezogen werden. Dies ist der Fall, wenn beispielsweise mit dem Unter-
haltsbeitragsschuldner eine befriedigende Regelung getroffen werden konnte. Der 
Rückzug eines Strafantrags ist endgültig (Art. 33 Abs. 2 StGB). 
 
Im Übrigen verweisen wir auf Muster unter Anhang 19.13. 
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8 Tod des Schuldners oder dessen Eltern 

8.1 Vorgehen bei Tod des Schuldners 

1. Sofortige Benachrichtigung der Inkassostelle: Bevorschussung muss unver-
züglich eingestellt werden, da die Verpflichtung von Unterhaltsbeiträgen durch 
den Tod des Schuldners dahin fällt. Die Mutter ist anzuweisen, sich bei der 
AHV bezüglich Anspruch auf eine Hinterlassenenrente, d.h. Witwen- und Wai-
senrente, zu erkundigen bzw. sich mit der zuständigen Stelle in Verbindung zu 
setzen. 

 
2. Abklären, ob der Schuldner Vermögen und Erben hinterlässt: z.B. durch 

– Anfrage bei der zuständigen Behörde in Erbschaftssachen am letzten 
Wohnsitz des Schuldners (die zuständige Behörde ist über die Gemeinde 
zu erfragen). Diese Behörde ist zuständig für die Siegelung der Erbschaft, 
die Aufnahme des Inventars, die Erbschaftsverwaltung, die Eröffnung des 
Testamentes und den Erbenruf (Art. 551 ff. ZGB). 

– Anfrage beim Steueramt am letzten Wohnsitz des Erblassers, das für das 
Steuerinventar zuständig ist und auch über den Erbenvertreter Bescheid 
gibt.  

– Anfrage beim Heimatort des Schuldners zur Feststellung der gesetzlichen 
Erben. 

– Anfrage bei der Unterhaltsbeitragsberechtigten, da diese oft noch gut über 
die Familien- und Vermögensverhältnisse Bescheid weiss. In unseren Fäl-
len ist das Kind bzw. sind die Kinder ohnehin des Unterhaltsbeitragsschuld-
ners Alleinerbe/n, wenn kein Testament vorliegt und ein Kindesverhältnis 
zum Vater besteht. 

 
3. Wenn klar ist, dass keine Vermögenswerte vorhanden sind, kann das Inkasso 

prinzipiell eingestellt werden. Der Bevorschussungs-Passivsaldo ist auf Antrag 
von der zuständigen Behörde abzuschreiben (siehe 10.1). Eine Betreibung der 
Erben (vgl. Pkt 4) wäre höchstens dann in Betracht zu ziehen, wenn sie die 
Erbschaft annehmen, was aber bei einer überschuldeten Erbschaft kaum in 
Frage kommen dürfte. Ausgeschlagene Erbschaften werden konkursamtlich li-
quidiert (vgl. Pkt 4), weshalb sich bei verstorbenen Schuldnern auch die Lektü-
re des Amtsblattes empfiehlt. 

 
4. Falls Vermögen vorhanden ist, kann für die bis zum Tod fällig gewordenen 

rückständigen Unterhaltsbeiträge eine Betreibung eingeleitet werden 
– entweder gegen die noch unverteilte Erbschaft (Art. 49 SchKG) 
– oder aber direkt gegen einen einzelnen oder alle Erben, da Erbschafts-

schulden (und zu diesen gehören auch Unterhaltsbeitragsschulden) kraft 
Gesetz mit dem Tode des Erblassers zu persönlichen Schulden der Erben 
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werden (Art. 560 Abs. 2 ZGB). Von der Schuldenhaftung können sich die 
Erben nur durch Ausschlagung der Erbschaft (Art. 566 ZGB) entledigen. 

 
In der Betreibung für Erbschaftsschulden besteht ein genereller Rechtsstill-
stand während der Zeit, in der sich die Erben über Annahme oder Ausschla-
gung der Erbschaft äussern können (Art. 59 Abs. 1 SchKG). Falls alle Erben 
die Erbschaft ausschlagen, so gelangt sie zur Liquidation durch das Konkurs-
amt (sog. Erbschaftskonkurs; Art. 573 Abs. 1 ZGB / Art.193 Abs. 1 SchKG). Im 
Kanton Thurgau ist das Bezirksgerichtspräsidium für Erbausschlagungen 
und die erforderlichen Anordnungen zuständig (ZPO § 172, Ziff. 19). 
 
Die Geltendmachung der ausstehenden Schulden ist auf das geerbte Netto-
vermögen zu beschränken, wenn nur das Kind / die Kinder des Schuldners, 
welches resp. welche von der Bevorschussung der Unterhaltsleistungen profi-
tierte bzw. profitierten, die Erbschaft annimmt resp. annehmen. (Nettovermö-
gen heisst die nach Abzug der Nachlassschulden verbleibende Summe.) Eine 
Rückerstattungspflicht besteht nur insoweit, als der Schuldner selbst belangbar 
gewesen wäre. 

 
5. Bei Betreibung allfälliger vorhandener Verlustscheine ist zu beachten, dass die 

Verlustscheinforderung gegenüber den Erben innerhalb eines Jahres seit Erb-
schaftsantritt verjährt (Art. 149 Abs. 1 und Art. 265 Abs. 2 SchKG). Die nicht 
durch Verlustscheine ausgewiesenen Forderungen unterliegen den normalen 
Verjährungsfristen gemäss OR (bei Unterhaltsbeitragsforderungen = fünf Jah-
re; falls Schuldanerkennung vorhanden = zehn Jahre. Siehe vorn 3.7 und 4.5). 

 
6. Vor Einleitung einer Betreibung gegen die Erben empfiehlt sich nach Möglich-

keit eine gütliche Einigung zu suchen. 
 
7. Wenn begründete Besorgnis besteht, dass die Forderungen nicht bezahlt wer-

den und auf Begehren keine Befriedigung oder Sicherstellung erfolgt, könnte 
auch die amtliche Liquidation des Nachlasses verlangt werden, allerdings nur 
innert einer relativ kurzen Frist (vgl. Art. 594 ZGB). 

 

8.2 Vorgehen bei Ableben der Eltern des Schuldners 

1. Die Kenntnis des Todes von Vater oder / und Mutter des Schuldners ist wichtig 
wegen einer allfällig für den Schuldner anfallenden Erbschaft. 

 
Um den Tod von vermögenden Eltern des Schuldners in Erfahrung zu bringen, 
ist zunächst eine Ablebensmeldung zu veranlassen: 
– bei der Einwohnerkontrolle am Wohnort des Schuldners die genauen Per-

sonalien der Eltern erfragen (Muster siehe Anhang 19.14); 
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– beim Zivilstandsamt der Bürgergemeinde jedes Elternteils das Gesuch um 
Mitteilung des Ablebens stellen. Das Zivilstandsamt ist jedoch nicht ver-
pflichtet, solche Mitteilungen zu machen. 

 
2. Erfolgt eine Todesmitteilung, so ist über die zuständige Behörde am letzten 

Wohnsitz des Verstorbenen in Erfahrung zu bringen, ob Vermögenswerte hin-
terlassen wurden und welches die Erben sind. Diese zuständige Behörde ist 
entweder diejenige, die sich mit Erbschaftsangelegenheiten befasst, oder aber 
das Steueramt, welches das Steuerinventar erstellt und auch über den Erben-
vertreter Auskunft gibt.  

 
3. Danach ist mit dem Schuldner oder den übrigen Erben zu versuchen, im Rah-

men der dem Schuldner anfallende Erbschaft eine gütliche Regelung betref-
fend die noch ausstehende Schuld zu erzielen.  

 
4. Kommt eine Einigung nicht zustande, kann über eine neue Betreibung 

der Erbanteil des Schuldners gepfändet werden. Dies geschieht in einem 
speziellen Verfahren (vgl. SchKG 132 Abs. 1; Verordnung über die Pfän-
dung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen vom 17. 
Januar 1923). Da dieses Verfahren aufwändig und kostenintensiv ist, soll-
te es nur in sich lohnenden Fällen durchgezogen werden. 
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9 Abschreibung und Schulderlass 

9.1 Abschreibungskriterien für Bevorschussungen 

a) Tod des Schuldners 
Mit dem Tod des Unterhaltsbeitragsschuldners erlischt seine Unterhaltsbeitrags-
pflicht und somit auch der Anspruch auf Bevorschussung dieser Unterhaltsbeiträ-
ge.  
 
Die definitive Abschreibung der uneinbringlichen Unterhaltsbeiträge hat zu erfol-
gen, sobald der Nachlass des Schuldners geregelt ist.  

b) Schuldner mit dauerndem Aufenthalt im Ausland 
Halten sich Schuldner seit mindestens fünf Jahren an einem unbekannten oder 
bekannten Ort im Ausland auf und sind nach den gemachten Erfahrungen keine 
Unterhaltsbeiträge einbringbar (z.B. keine Inkassohilfe im fremden Staat trotz 
New Yorker-Übereinkommen vom 20. Juni 1956, Aussichtslosigkeit der Gel-
tendmachung von Unterhaltsansprüchen, polizeiliche Ausschreibung etc.), so 
sind die bevorschussten Unterhaltsbeiträge abzuschreiben. Es muss entweder 
Aussichtslosigkeit vorliegen, dass je Geld vom Schuldner zu erhalten ist, oder der 
Verwaltungsaufwand muss in krassem Missverhältnis zum zu erwartenden Erfolg 
stehen. 

c) AHV-, IV- und Sozialhilfebezüger 
Sind Schuldner AHV-, IV- oder seit mehreren Jahren Sozialhilfebezüger und führ-
ten Betreibungen zu keinem Erfolg (AHV- und IV-Beiträge sowie Sozialhilfeleis-
tungen sind nicht pfändbar), so sind bevorschusste Unterhaltsbeiträge abzu-
schreiben, sofern keine Vermögenswerte oder Anwartschaften vorhanden sind.  

d) Allgemeine Abschreibung 
Die Fürsorgebehörden der Gemeinden stellen nach längstens fünfjährigem erfolg-
losem Inkasso seit Abschluss der Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen ihre 
Bemühungen ein. Als erfolgloses Inkasso gilt: Unauffindbarkeit des Schuldners 
(polizeiliche Ausschreibung) oder Verlustscheine (infolge Pfändung oder Konkurs) 
ohne positives Betreibungsergebnis. 

9.2 Weiterbestehen einer Schuld trotz Abschreibung 

Trotz Abschreibung einer Unterhaltsbeitragsschuld durch die zuständige Behörde 
bleibt die Forderung rechtlich weiterbestehen, denn es handelt sich nicht um einen 
Schuldenerlass. Sollten Fürsorgebehörde oder Inkassostelle zu einem späteren 
Zeitpunkt wohl eher zufällig von einer Änderung der finanziellen Verhältnisse des 
Schuldners oder einer Rückkehr aus dem Ausland erfahren, so können Guthaben 



Fürsorgeamt  

 
 

49/110 

 
 
 
Stand Januar 2012 

wieder geltend gemacht werden. Die seinerzeitige Fürsorgebehörde ist zur Über-
nahme dieser Aufgabe verpflichtet. 
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10 Unterhaltsvollstreckung im internationalen Bereich  
(Auslandinkasso) 

10.1 Grundlagen und Kontaktadressen 

Bei grenzüberschreitenden Inkassos ist das Departement für Finanzen und Sozia-
les die Empfangsstelle (Gläubigerin im Ausland, Schuldner im Kanton Thurgau) 
oder Übermittlungsstelle (Gläubigerin im Kanton Thurgau, Schuldner im Ausland) 
gemäss dem Übereinkommen über die Geltendmachung von Unterhaltsansprü-
chen im Ausland vom 20. Juni 1956 (sogenanntes New Yorker-Abkommen). Die-
ses Abkommen ist ein Rechtshilfeabkommen und soll durch Festlegung eines ein-
heitlichen Verfahrens die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen in den Ver-
tragsstaaten erleichtern. Zusätzlich sind auch noch folgende Abkommen zu be-
achten, welche die generellen Voraussetzungen der Anerkennung und Vollste-
ckung von Unterhaltsentscheidungen regeln:  
 
– Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 

auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern, Den Haag, 15. April 
1958; 

– Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsent-
scheidungen, Den Haag, 2. Oktober 1973; 

– Lugano-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstre-
ckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 16. Sep-
tember 1988. 

 
Aufgrund häufiger Änderungen in diesem Bereich empfiehlt sich für Bevorschus-
sungsbehörden mit geringen Erfahrungen mit Auslandinkassos eine vorgängige 
Beratung. Im Übrigen ist auf die von der Schweizerischen Landeskonferenz für 
Sozialwesen (LAKO) herausgegebene Broschüre „Inkasso von Unterhaltsbeiträ-
gen im Ausland“ zu verweisen, die wichtige Empfehlungen und wertvolle Hinweise 
für die Praxis enthält. Über die seit deren Veröffentlichung im Jahre 1987 eingetre-
tenen Veränderungen informieren die periodisch erscheinenden Rundschreiben 
des Bundesamtes für Polizeiwesen an die kantonalen Empfangs- und Übermitt-
lungsstellen gemäss New Yorker-Übereinkommen. Eine Übersicht über das ver-
fahren geben auch die Unterlagen eines Referats des Departements für Finanzen 
und Soziales (www.dfs.tg.ch > Int.Alimenteninkasso) und die Homepage des Bun-
desamtes für Justiz (www.bj.admin.ch > Gesellschaft  > Internationale Alimenten-
sachen). 
 



Fürsorgeamt  

 
 

51/110 

 
 
 
Stand Januar 2012 

10.2 Gesuchsunterlagen und Formulare für die Vertragsstaaten des  
New Yorker-Abkommens vom 20. Juni 1956 

Die dreisprachigen, offiziellen Gesuchsformulare (siehe Anhang 19.18) können auf 
der oben genannten Homepage des Bundesamtes für Justiz in der jeweiligen 
Sprache ausgedruckt oder online ausgefüllt werden.  
 
Alle Beilagen müssen in die Amtsprache des Aufenthaltsstaates des Schuldners 
übersetzt werden. Dabei bedürfen Rechtstitel einer öffentlich beglaubigten Über-
setzung. Vorzugsweise wird die Agentur der Dolmetscher- und Übersetzervereini-
gung, Postfach 161, 8035 Zürich, damit beauftragt, die auch die notarielle Beglau-
bigung einholt. Für Italien empfiehlt es sich, die vom italienischen Konsulat in St. 
Gallen offiziell anerkannten Übersetzer (Liste verlangen) mit dieser Aufgabe zu 
betrauen. Im Weiteren sind die Rechtstitel durch die bei den in Bund und Kanto-
nen zuständigen Staatskanzleien mittels „Apostille“ beglaubigen zu lassen. 
 
Bei den übrigen Beilagen genügt eine amtsinterne oder private Übersetzung in die 
verlangte Sprache. Die zu verwendende Sprache ist aus der oben zitierten Bro-
schüre „Inkasso von Unterhaltsbeiträgen im Ausland“ ersichtlich oder kann auf der 
genannten Homepage des Bundesamtes für Justiz in Erfahrung gebracht werden. 
 
Die Gesuchsunterlagen (Gesuchsformular mit sämtlichen Beilagen) sind in dreifa-
cher Ausfertigung (1 Original und 2 Kopien) beim Departement für Finanzen und 
Soziales einzureichen, welches diese an das Bundesamt für Justiz in Bern weiter-
leitet. 

 

10.3 Aufenthaltsnachforschung bei unbekanntem Aufenthalt des Schuld-
ners im Ausland 

Jede Inkassomassnahme bedingt die Kenntnis des Aufenthaltsortes des Unter-
haltsschuldners.  
Bei unbekanntem Aufenthalt des Unterhaltsschuldners im Ausland kann auf dem 
gleichen Verfahrensweg über die kantonale Empfangs- und Übermittlungsstelle 
ein Gesuch um Adressnachforschung gestellt werden. Dafür genügt ein kurzes 
Schreiben, dass der genaue Aufenthalt des Schuldners in einem bestimmten Staat 
nicht bekannt sei und die ausländische Empfangsstelle gebeten werde, diesen 
ausfindig zu machen. Wichtig ist, dass sämtliche bekannten Daten des Schuldners 
festgehalten werden (letzter Aufenthaltsort, Einreise in den ausländischen Staat, 
Adresse der Verwandten oder Bekannten, Absender von früheren Postsendungen, 
Natelnummer etc.). Auch dieses Schreiben ist in dreifacher Ausfertigung einzurei-
chen. (Musterbrief siehe Anhang 19.16) 
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11 Kinder-, Familienzulagen und Sozialversicherungsrenten 

11.1 Kinder- und Familienzulagen  
(siehe Anhang 16.1 ff.) 

Nach dem Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG; in Kraft seit dem 
1.1.2009) werden in allen Kantonen mindestens die folgenden Zulagen pro Kind 
und Monat ausgerichtet: 

• eine Kinderzulage von 200 Franken für Kinder bis 16 Jahren 

• eine Ausbildungszulage von 250 Franken für Kinder von 16 bis 25 Jahren. 

Anspruch auf Familienzulagen haben alle Arbeitnehmenden, die Nichterwerbstäti-
gen mit bescheidenen Einkommen und je nach Kanton auch die Selbstständiger-
werbenden. Für die Beschäftigten in der Landwirtschaft gilt eine Sonderregelung. 

Seit dem 1. Januar 2011 besteht ein Familienzulagenregister. Vollen Zugang 
zum Register haben ausschliesslich die Durchführungsstellen. Die Öffentlichkeit 
hat über Internet einen beschränkten Zugang. Für die Abfrage, ob und von wel-
cher Stelle für ein Kind eine Familienzulage ausgerichtet wird, müssen die Versi-
chertennummer der AHV und das Geburtsdatum des Kindes angegeben werden. 

Im Kanton Thurgau gilt das Gesetz über die Familienzulagen vom 10. September 
2008 und die Verordnung zum Gesetz über die Familienzulagen vom 11. Novem-
ber 2008. 

Gemäss Stand vom 1. Januar. 2011 gelten folgende Regelungen: 

• Keine Familienzulagen für Selbstständigerwerbende; 

• Leistungen nach FamZG, d.h. Fr. 200.-- Kinderzulagen, Fr. 250.-- Ausbil-
 dungszulagen; 

• FAK nach Art. 14 Bst. a FamZG werden anerkannt; 

• keine Beiträge der Arbeitnehmenden; 

• kein Lastenausgleich zwischen den Familienausgleichskassen. 
Nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer haben Anspruch auf einen der Arbeitszeit ent-
sprechenden Teil der Zulagen, sofern die Arbeitszeit mind. 20 % beträgt. Im Falle 
von alleinerziehenden Eltern, die einer regelmässigen Erwerbstätigkeit nachge-
hen, wird die ganze Zulage ausgerichtet. Es muss jedoch der Nachweis erbracht 
werden, dass kein Anspruch auf anderweitige Zulagen besteht. Nicht bezogene 
Kinderzulagen können rückwirkend auf fünf Jahre nachgefordert werden (begin-
nend ab dem Zeitpunkt, da sie schriftlich geltend gemacht werden). 
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11.2 Sozialversicherungsrenten 

Die bei den Gemeindeausgleichskassen (Zweigstellen) gratis zu beziehenden 
Merkblätter über die Leistungen der AHV (Bestellnummer 3.01) und IV (Bestell-
nummer 4.01) geben Auskunft über die verschiedenen Ansätze der Waisen- und 
Kinderrenten. 
 
Auskunftsstellen: 
– Gemeindeausgleichskassen 
– Kantonale Ausgleichskassen 
– http://www.ahv-iv.info/andere/00134/00143/index.html?lang=de 

11.3 Gesuch um Direktauszahlung von Kinderzulagen oder 
Sozialversicherungsrenten (sog. Drittauszahlung) 

 Die Kinderzulagen- und Sozialversicherungsgesetze sehen vor, dass Kinderzula-
gen und Sozialversicherungsrenten direkt der Person, Fürsorgestelle oder Behör-
de ausgerichtet werden können, die für das Kind oder den Rentenberechtigten 
sorgt. Dies gilt für den Fall, dass der Arbeitnehmer bzw. Rentenempfänger keine 
Gewähr für eine zweckentsprechende Verwendung der Kinderzulage bzw. So-
zialversicherungsrente bietet. Die Drittauszahlung kann auch für die Differenzzah-
lung verlangt werden. 

 Die Person, welche die Drittauszahlung wünscht, muss ein Gesuch an die FAK 
stellen, welche die Familienzulagen ausrichtet. Im Gesuch muss der Grund der 
Drittauszahlung vermerkt sein.  

 
Beispiel: 

Der geschiedene Ehemann einer nichterwerbstätigen Frau leitet die Zulagen für 
das gemeinsame Kind nicht weiter.  

Die Tatsache, dass die Familienzulagen der Person, die das Kind betreut, nicht 
ausgerichtet werden, ist glaubhaft zu machen. Das kann geschehen durch:  
 

– eine Bestätigung der Alimenteninkassostelle, wonach die Un-
terhaltsbeiträge für das Kind nicht rechtzeitig und / oder nicht vollständig 
bezahlt werden, oder  

– Kontoauszüge, aus denen hervorgeht, dass die Zahlungen nicht rechtzeitig 
und / oder nicht vollständig eingehen.  

 
Wird die Nichtausrichtung glaubhaft gemacht, so ist die Drittauszahlung zu bewilli-
gen, sofern die anspruchsberechtigte Person nicht nachweist, dass sie in den letz-
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ten 6 Monaten die Zahlungen rechtzeitig und vollständig vorgenommen hat. Das 
Formular 318.182 ist bei den Ausgleichskassen erhältlich. 
 
Es ist zu beachten, dass die Direktauszahlung nur dann gegen den Willen der zu-
lage- oder rentenberechtigten Person verlangt werden kann, wenn dieser bereits 
verbindlich festgelegte Leistungen ausgerichtet werden (z.B. Ausrichtung der Kin-
derzulage oder einer AHV-Kinderrente). Solange noch keine Festlegung oder 
Auszahlung der Kinderzulage oder Rente erfolgt ist, weil z.B. erst ein Antrag auf 
Nachzahlung gestellt wurde, kann nur mit Zustimmung der zulage- oder rentenbe-
rechtigten Person eine Drittauszahlung der nachzuzahlenden Kinderzulagen oder 
Sozialversicherungsrenten verlangt werden. Gemäss Rechtsprechung des Eidge-
nössischen Versicherungsgerichts kann diese Zustimmung erst dann rechtsgültig 
erteilt werden, wenn der Anspruch von der zuständigen Sozialversicherungskom-
mission definitiv festgestellt wurde. In der Praxis bedeutet dies, dass ohne Kennt-
nis des Anspruchsentscheids und ohne Zustimmung des Leistungsempfängers 
gegenüber der zur Auszahlung verpflichteten Ausgleichskasse kein Drittauszah-
lungsgesuch gestellt werden könnte. Wird die Zustimmung verweigert, fällt auch 
die Möglichkeit der Drittauszahlung dahin.  
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12 Terminkontrolle im Inkasso 
 

Termine und Fristen spielen im Inkasso insbesondere bei folgenden Arbeiten und 
Vorgängen eine Rolle: 
– Änderung der Verpflichtung gemäss Rechtstitel (rechtzeitige Mitteilung der neu 

geschuldeten Unterhaltsbeiträge); 
– Mahnung des Schuldners, falls er in Zahlungsverzug gerät (monatliche Über-

wachung der eingehenden Zahlungen); 
– Indexanpassung bei einkommensabhängigen Indexklauseln (Indexanpassung) 

kann erst erfolgen, wenn der Schuldner innert Frist die Anpassung nicht bestrei-
tet); 

– Betreibung des Schuldners nach erfolgloser Mahnung (Schuldner hat innert 
Frist nicht reagiert); 

– Erhalt des Zahlungsbefehls nach Stellung des Betreibungsbegehrens oder ent-
sprechender Information durch das Betreibungsamt, falls der Zahlungsbefehl 
nicht zugestellt werden kann; 

– Fortsetzung der Betreibung nach Erhalt des Zahlungsbefehls oder nach durch-
geführter Rechtsöffnung (frühestens nach 20 Tagen seit Zustellung des Zah-
lungsbefehls, längstens aber nach einem Jahr, wobei die Zeit zwischen Anhe-
bung der Rechtsöffnungsklage und deren gerichtlichen Erledigung nicht in Be-
rechnung fällt; vgl. SchKG 88); 

– Stellung des Rechtsöffnungsbegehrens nach erfolgtem Rechtsvorschlag (nur 
innert der Frist sinnvoll, als die Betreibung noch fortgesetzt werden kann; vgl. 
obige Anmerkung); 

– Vorladung des Gerichts nach Stellung des Rechtsöffnungsbegehrens (kann je 
nach Gericht einige Wochen hinaus stattfinden); 

– Zustellung des Gerichtsurteils nach Rechtsöffnungsverhandlung (kann je nach 
Gericht einige Wochen bis Monate dauern); 

– Zustellung der Pfändungsurkunde durch das Betreibungsamt nach Stellung des 
Pfändungsbegehrens (nach Gesetz müsste die Pfändung durch das Betrei-
bungsamt innert drei Tagen nach Eingang des Pfändungsbegehrens erfolgen, 
was aber praktisch kaum möglich ist); 

– Ablauf der Lohnpfändung (ein Jahr seit Pfändungsvollzug; wichtig, damit recht-
zeitig neu betreiben werden kann); 

– Erhalt der Zahlungen durchs Betreibungsamt bei Lohnpfändung (die Abrech-
nungspraxis ist je nach Betreibungsamt unterschiedlich; siehe 4.3); 

– Erhalt des Verlustscheines, falls Forderung nicht oder nicht voll gedeckt werden 
konnte (nach Verwertung der gepfändeten Gegenstände oder nach Ablauf des 
Lohnpfändungsjahres bzw. nach Erledigung des Konkurses); 
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– Forderungseingabe im Konkurs (innert der im Amtsblatt publizierten Eingabe-
frist meist ca. ein Monat seit Publikation); 

– Überwachung der Verlustscheinforderungen (periodische Prüfung der Vermö-
gens- und Einkommensverhältnisse des Schuldners); 

– Eintritt der Forderungsverjährung (siehe 3.7 und 4.5). Diese Verjährungsfrist ist 
von zentraler Bedeutung: Wenn die Forderung verjährt ist, kann der Schuldner 
die Einrede der Verjährung erheben, was dazu führt, dass die Forderung nicht 
mehr durchgesetzt werden kann. Es ist daher wichtig darauf zu achten, den 
Eintritt der Verjährung rechtzeitig zu unterbrechen (z.B. durch Einleitung einer 
Betreibung oder Erwirkung einer Schuldanerkennung mit Zahlungsvereinba-
rung).  

 
Es ist unumgänglich, dass der zuständige Sachbearbeiter eine geeignete Termin-
kontrolle führt, um keine Fristen zu verpassen bzw. damit er weiss, in welchem 
Fall was zu welcher Zeit fällig ist. Möglichkeiten: Terminierung in Agenda; Führen 
von separaten Listen; Eintrag auf Debitorenkontrolle; periodisches Durchkämmen 
der Dossiers; farbige Reiter auf Dossiers oder Debitorenkontrolle. 
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13 Einstellung des Inkassos 
 

Als Beispiele, die zur Einstellung des Inkassos führen können, seien genannt: 
– Wohnsitzwechsel des alimentenberechtigten Elternteils; 
– Ende der Unterhaltspflicht gemäss Rechtstitel oder auf Grund von gesetzlichen 

Vorschriften (z.B. Tod des Schuldners oder Adoption des Kindes); 
– Rückzug des Inkassoauftrages durch den Auftraggeber bzw. die Auftraggeberin 

(Verzicht auf weiteres Inkasso); 
– Widerruf oder Kündigung des Inkassoauftrages durch die Inkassostelle (z.B. 

möglich, wenn die Arbeit der Inkassostelle unberechtigterweise wiederholt be-
mängelt wird oder wenn der alimentenberechtigte Elternteil direkt Zahlungen 
entgegennimmt, ohne die Inkassostelle zu benachrichtigen; 

– Schulderlass gegenüber dem Schuldner oder Forderungsabschreibung durch 
das bevorschussende Gemeinwesen (siehe 9.1); 

– Die Arbeit der Inkassostelle wird durch eigene Vollstreckungshandlungen des 
alimentenberechtigten Elternteils durchkreuzt (z.B. Betreibungen); 

– Es werden andere Stellen vom alimentenberechtigten Elternteil mit der Inkas-
sohilfe beauftragt (z.B. Treuhandbüros, Anwälte). 

 
Sowohl der verpflichtete wie auch der berechtigte Elternteil müssen über die Ein-
stellung informiert werden, letzterer unter Rückgabe des Originalrechttitels. Der 
Fall ist intern abzuschreiben und zu archivieren. 
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14 Auskunftspflicht gegenüber Gesuchsteller bzw. dessen  
Anwalt über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse  
des Schuldners 

 
Wie weit die Inkassostelle gegenüber dem Gesuchsteller bzw. dessen Vertreter 
über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Schuldners auskunfts-
pflichtig ist, hängt von der Art der Rechtsbeziehung resp. des Auftrages ab. Wir 
unterscheiden zwei Arten: 
 
a) Bei der Bevorschussung tritt der obhutberechtigte Elternteil seine Ansprüche 

gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil im Umfange der von der Ge-
meinde erhaltenen Bevorschussungsleistungen ab. Mit dieser Abtretung ge-
hen alle Rechte und Pflichten an die Gemeinde über. Der Gesuchsteller kann 
deshalb weder aus dem Rechtstitel noch aus der Bevorschussung ein Recht 
auf Auskunft über die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse des 
Schuldners für sich ableiten. 

b) Wird zu der Bevorschussung noch das Inkasso für nicht bevorschusste Kin-
derunterhaltsbeiträge (rückständige Unterhaltsbeiträge oder Unterhaltsbei-
träge, die den höchstmöglichen Bevorschussungsbetrag übersteigen) oder 
Ehegattenunterhaltsbeiträge durchgeführt, handelt es sich um ein Auftrags-
verhältnis und der Auftraggeber (Gesuchsteller) hat die uneingeschränkte 
Akteneinsicht. 

 
In der Praxis sind Mischformen weitaus in der Mehrzahl. Wir empfehlen, offen mit 
dem Gesuchsteller wie auch mit dem Schuldner zusammenzuarbeiten, aber nur 
Tatsachen weiterzugeben, die eindeutig in direktem Zusammenhang mit dem In-
kasso stehen. Für bevorschussungsfremde Informationen ist die Inkassostelle an 
die Schweigepflicht gebunden. 
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15 Verfahren mit Verlustscheinen und Schuldanerkennungen 

15.1 Verhältnis Bevorschussungsstelle zu Gläubiger 

Verlustscheine oder Schuldanerkennungen, die nicht bevorschusste Forderungen 
enthalten, dürfen in der Regel erst dann an den unterhaltsberechtigten Gläubiger 
herausgegeben werden, wenn die bevorschussten Forderungen der Gemeinde 
gedeckt sind. Erst wenn die Gemeinde auf die Eintreibung der Bevorschussungs-
ausstände verzichtet, können die unterhaltsberechtigten Gläubiger ihre Forderun-
gen wieder selbständig geltend machen. 
 
Die Verwaltung von Verlustscheinforderungen liegt bei den Gemeinden. 
 

15.2 Teilweise Deckung der Forderung 

Wird die im Verlustschein oder in der Schuldanerkennung ausgewiesene Forde-
rung nur teilweise gedeckt, so ist in den Akten der Betrag entsprechend zu berich-
tigen und auf der Rückseite des Verlustscheines oder der Schuldanerkennung 
ebenfalls ein Hinweis über die Zahlung anzubringen. 
 

15.3 Überwachung 

Die Vermögensverhältnisse der Schuldner sind periodisch zu überprüfen, um ent-
scheiden zu können, ob der Schuldner zur Deckung der ausgewiesenen Forde-
rung angehalten werden kann. Entsprechende Anfragen bei den Steuerämtern 
sind in den Akten zu vermerken. Da Schuldanerkennungen innert zehn Jahren seit 
deren Ausstellung verjähren, muss zudem innert dieser Frist eine neue Schuldan-
erkennung erwirkt werden, es sei denn, es liegt ein Grund vor, um die Forderung 
bereits abschreiben zu können (vgl. dazu vorn 10.1). 
 

15.4 Geltendmachung 

Bei ausgewiesener Besserung der finanziellen Verhältnisse des Schuldners ist 
dieser zur Abzahlung der im Verlustschein oder in der Schuldanerkennung festge-
haltenen Summe anzuhalten, d.h. er ist zu mahnen. Wenn kein freiwilliger Abzah-
lungsvorschlag erfolgt und der Schuldner den Steuerpflichten regelmässig nach-
kommt, müsste auf dem Betreibungsweg vorgegangen werden. Dabei ist zu be-
achten, dass im Falle von Konkursverlustscheinen dem Schuldner die Einrede des 
mangelnden neuen Vermögens zusteht. Eine Rechtsöffnung ist erst dann möglich, 
wenn in einem separaten Gerichtsverfahren, dem sog. beschleunigten Verfahren, 
festgestellt wird, dass der Schuldner seit dem Konkurs zu neuem Vermögen ge-
kommen ist oder ein Einkommen erzielt, das ihm eine neue Vermögensbildung 
ermöglicht hätte.  
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Anhang 
 

16 Wichtiges zum Rechtstitel 
 

Besonders wichtig sind folgende Voraussetzungen: 
– Ist der Rechtstitel rechtskräftig? Wurde die Rechtskraft noch nicht auf dem 

Rechtstitel bestätigt, ist vom Gericht oder der Vormundschaftsbehörde umge-
hend die Bestätigung (Rechtskraftvermerk des Gerichtes bzw. Genehmigungs-
vermerk der Vormundschaftsbehörde) zu verlangen. Vorher ist keine Bevor-
schussung möglich (siehe Anhang 19.17). Bei ausländischen Rechtstiteln ist 
nötigenfalls das ausländische Konsulat zu kontaktieren. 

– Es gilt nur der neueste Rechtstitel, deshalb müssen wir in jedem Fall nachfra-
gen, ob nicht inzwischen ein neuer Titel rechtskräftig wurde. 

 
Aus der Praxis: Vor allem bei Entscheiden im Eheschutzverfahren, aber auch bei 
Trennungsurteilen oder vorsorglichen Massnahmen ist es ratsam, sich gelegent-
lich bei der Einwohnerkontrolle zu erkundigen, ob inzwischen die Ehe z.B. ge-
schieden wurde oder die Leute wieder zusammenleben. Es ist auch zu beachten, 
ob ein Urteil nur für eine bestimmte Zeit gültig ist. 
 

16.1 Kinderzulagen (Verpflichtung) 
(siehe auch 12.1) 

Kinderzulagen sind keine Unterhaltsbeiträge, sie können nicht bevorschusst wer-
den. 

a) Bezug der Kinderzulage und Zahlungsverpflichtung 
Gemäss Art. 285 ZGB sind Kinderzulagen zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu 
zahlen, wenn der Richter es nicht anders bestimmt. Kinderzulagen sind mit dem 
Inkassoauftrag von Unterhaltsbeiträgen beim Schuldner geltend zu machen, so-
fern er diese beziehen kann (siehe 2.2 b). 
– Bei der Verpflichtung ist zu beachten, ob die Kinderzulagen entsprechend den 

gesetzlichen kantonalen Bestimmungen oder nach vertraglicher Absprache zu 
bezahlen sind. 

– Über den Bezug und die Höhe der Kinderzulagen sollte der Schuldner ange-
fragt werden. 

– Es ist immer abzuklären, wer die Kinderzulagen bezieht. Man kann beispiels-
weise der Mutter eine Bestätigung ausstellen, dass sie berechtigt ist, in Zukunft 
die Kinderzulage zu beziehen. 
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b) Unterhaltsbeiträge inklusive Kinderzulage 
Sind im Rechtstitel (vor allem Scheidungsurteile) die Unterhaltsbeiträge aus-
nahmsweise unter Einschluss der Kinderzulagen festgelegt worden, ist für die Be-
vorschussung und das Inkasso trotz uneinheitlicher Gerichtspraxis Folgendes 
festzuhalten: 
 
Der im Urteil für das Kind festgelegte Betrag ist in jedem Fall für die Indexierung 
massgebend. Kinderzulagen dürfen nicht bevorschusst werden. Daher muss für 
die Bevorschussung ein Abzug in der Höhe der Kinderzulage gemacht werden, 
falls diese vom Vater oder von der Mutter bezogen werden kann. Für das Inkasso 
stellt sich im Weiteren die Frage, wer effektiv die Kinderzulage bezieht. Ist es die 
Berechtigte der Unterhaltsbeiträge, so wird der Schuldner um den ausbezahlten 
Kinderzulagenbetrag von der Unterhaltsbeitragszahlung entlastet. Ist es der 
Schuldner, so hat er den nach Urteil festgelegten und indexierten Betrag zu leis-
ten. 
 
Die Kinderzulage kann nur eingefordert werden, sofern der Verpflichtete sie auch 
tatsächlich erhält.  
 

16.2 Altersanpassung 

In einigen Rechtstiteln ist eine Altersanpassung der Unterhaltsbeiträge vorgese-
hen. Dabei ist Folgendes zu beachten: 
 
Es besteht ein Jahr Unterschied, wenn die Formulierung heisst „ab 12. Altersjahr“ 
(bzw. „bis zum Erreichen des 12. Altersjahres“) oder „ab vollendetem 12. Alters-
jahr“. 
 
Geburtstag 
 

10.
 
10. Alters-
jahr 

11.
 
11. Altersjahr

12.
 
12. Alters-
jahr 

13.
 
13. Alters-
jahr 

14. 
 
14. Alters-
jahr 

 
15. Alters-
jahr 

   
ab 12. Altersjahr 

 
bis zum Erreichen des 

  
ab vollendetem 12. Altersjahr 

12. Altersjahres 
 

  

Bis zum vollendeten 12. Altersjahr  
   

nach Erreichen des 12. Altersjahres 
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16.3 Teuerungsanpassung (Indexierung) 

In der Regel wird heute bei Urteilen eine Anpassung der Unterhaltsbeiträge an die 
Teuerung vorgesehen. 
 

a) Indexarten 
Es wird in den Rechtstiteln meist auf den vom BFS (Bundesamt für Statistik) fest-
gelegten Landesindex der Konsumentenpreise Bezug genommen (früher vom 
BIGA). Vereinzelt wird auch auf kantonale Indizes abgestellt. 
 
Beim Landesindex der Konsumentenpreise ist genau zu beachten, auf welchem 
Jahr er basiert. Im Rechtstitel ist jeweils angegeben, von welchem Index auszuge-
hen ist. Für die Indexberechnung ist immer auf die Punktezahlen dieses Grundin-
dexes zurückzugreifen. Die Punktezahlen der verschiedenen Indizes sind in Erfah-
rung zu bringen über die Dienststelle für Statistik des Kantons Thurgau 
www.statistik.tg.ch > Landesindex. 

b) Allgemeines zur Indexberechnung 
Vorerst stellt sich immer die Frage, ob und wie die Kinderunterhaltsbeiträge und 
die Ehegattenunterhaltsbeiträge indexiert sind. 
 
Vorsicht: In einigen wenigen Urteilen sind die Ehegattenunterhaltsbeiträge anders 
indexiert als die Kinderunterhaltsbeiträge! 
 
Zu beachten ist, dass in einzelnen Urteilen festgehalten wurde, dass eine Anpas-
sung jeweils erst nach schriftlicher Mitteilung an den Schuldner vorgenommen 
werden kann. In diesen Fällen sind wir besonders verpflichtet, umgehend zu han-
deln. 
 
Wenn die Basis für die Indexberechnung im Rechtstitel nicht festgelegt ist, gilt 
der Index Ende Monat vor Rechtskraft. 
 
Die nächste Indexanpassung – Datum oder Indexstand – muss festgelegt wer-
den. 
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c) Anpassung vom Einkommen des Schuldners abhängig 
Die Anpassung kann vom Einkommen des Schuldners abhängig sein. Wenn 
im Zeitpunkt der Indexanpassung das Einkommen des Schuldners nur teilweise 
angepasst worden ist, erfolgt die Anpassung der Unterhaltsbeiträge proportional 
zur gesamten Einkommensentwicklung inkl. Erträge aus Vermögen. Die Indexan-
passung erfolgt nur auf den Zeitpunkt der Indexanpassung gemäss Formulierung 
im Urteil, nicht, wenn der Schuldner in der Zwischenzeit mehr Lohn erhält. Ist die 
Verpflichtung zur Indexanpassung noch nicht geklärt, wird vorerst mit einem ent-
sprechenden Vorbehalt ohne Indexanpassung bevorschusst. 
 
Auch wenn noch keine Teuerungsanpassung fällig ist, sind vom Schuldner schon 
im 1. Brief (vgl. vorn 3.2) Unterlagen über sein Basiseinkommen zu verlangen. 
Das Basiseinkommen kann evtl. auch beim Gericht erfragt werden. In der Regel 
ist die gesamte Lohnentwicklung, d.h. auch die Reallohnerhöhung zu berücksich-
tigen; der Schuldner kann nicht erklären, er bekomme keine Teuerungszulage, 
sondern habe nur eine Reallohnerhöhung erhalten. In einigen Urteilen sind Hin-
weise über die Beweispflicht zu finden. Oft ist es recht schwierig, die Lohnentwick-
lung genau festzustellen. Wir empfehlen nötigenfalls eine Aussprache mit dem 
Schuldner. Evtl. nach Rücksprache mit der Gesuchstellerin einigen wir uns über 
die zukünftige Berechnungsmethode.  
 
Wenn ein Schuldner gemäss Rechtstitel bezüglich der Teuerungsanpassung aus-
drücklich beweispflichtig ist, aber die Anwendbarkeit der Einkommensklausel nicht 
beansprucht (meist bei unbekanntem Aufenthalt des Schuldners), werden die Un-
terhaltsbeiträge für die Bevorschussung der Teuerung angepasst. Ist die Beweis-
last im Urteil nicht geregelt, liegt diese gemäss Art. 8 ZGB beim berechtigten El-
ternteil. Kann der Beweis für die Teuerungsanpassung nicht erbracht werden, ent-
fällt eine Anpassung. 
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d) Verschiedene Berechnungsarten für die Teuerungsanpassung 
Alle Beispiele: Grundbetrag = Fr. 500.– ab 1. Juni 2000 (inkl. Kinderzulage) 
Basisindex BIGA Mai 2000 = 106.1 Punkte (Basis Mai 1993 = 100) 
 
Die Anpassung erfolgt jeweils auf Neujahr in der Regel aufgrund des Index-
standes des vorangegangenen Novembers. Ist im Rechtstitel nicht angegeben, 
wie und auf welchen Zeitpunkt die Teuerung angepasst werden soll, erfolgt die 
Anpassung per Neujahr mit Novemberindex des Vorjahres. Ist ausdrücklich De-
zember vermerkt, basiert die Anpassung auf dem Dezember-Indexstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundbetrag x neuer Index
Basisinex = neuer Betrag

Fr. 500.– 

107.2 P. 
(Index Nov. 2000)
107.5 P. 
(Index Nov. 2001)
108.5 P. 
(Index Nov. 2002)
109.1 P. 
(Index Nov. 2003)
110.7 P. 
(Index Nov. 2004)
111.8 P. 
(Index Nov. 2005)
112.3 P. 
(Index Nov. 2006)
114.3 P. 
(Index Nov. 2007)
116.0 P. 
(Index Nov. 2008)
116.0 P. 
(Index Nov. 2009)

: 106.1 P = 
(Index Mai 2000)

Fr. 505.– (ab 1.1.2001) 
 
Fr. 507.– (ab 1.1.2002) 
 
Fr. 511.– (ab 1.1.2003) 
 
Fr. 514.– (ab 1.1.2004) 
 
Fr. 522.– (ab 1.1.2005) 
 
Fr. 527.– (ab 1.1.2006) 
 
Fr. 529.– (ab 1.1.2007) 
 
Fr. 539.– (ab 1.1.2008) 
 
Fr. 547.– (ab 1.1.2009) 
 
Fr. 547.– (ab 1.1.2010) 
 

Verpflichtung bis 31.12.2010 = Fr. 66'476.– 
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Bei einer Teuerung von 5 % oder 10 % werden die Unterhaltsbeiträge jeweils 
auf den nächstfolgenden Monat um 5 % resp. um 10 % erhöht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verpflichtung bis 31.12.2010 = Fr. 65'400.– 
 
Hier gibt es Urteile, die bestimmen, dass die Anpassung erst auf das nächste Neu-
jahr zu erfolgen hat. Wir haben uns darauf geeinigt, in diesen Fällen nur die vollen 
5 % oder 10 % anzupassen; d.h. für unser Beispiel, dass Fr. 525.– erst ab 1. Ja-
nuar 2006, Fr. 550.– erst ab 1. Januar 2011 bezahlt werden müssen. 
 
Die Anpassung erfolgt, wenn der Index um 5 Punkte oder 10 Punkte gestie-
gen ist, auf den folgenden Monat proportional (auch hier kann bestimmt sein, 
dass die Anpassung an 5 oder 10 Punkte z.B. erst auf Neujahr erfolgt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verpflichtung bis 31.12.2010 = Fr. 65'845.– 
 
Die Beispiele zeigen, dass aufgrund verschiedener Indexformulierungen auch 
kleine Unterschiede in der Verpflichtung entstehen. 
 
Falls aufgrund der Formulierung verschiedene Berechnungsarten für die Indexie-
rung möglich sind, ist es wichtig, dass die für einen Fall einmal gewählte Be-
rechnungsart beibehalten wird. Sie können nach Jahren feststellen, dass ver-
schiedene Methoden annähernd das gleiche Ergebnis bringen. Mit einem Metho-
denwechsel könnte eine Partei bevorzugt oder benachteiligt werden. 

Index Mai 2000 (106.1 P.): 106.1 P.  =  Fr. 500.– 
 + 5.0 P. 
Index April 2005 (111.4 P.): 111.1 P.  =  Fr. 524.–  ab 01.05.2005 
 + 5.0 P.   
Index Mai 2008 (116.6 P.): 116.1 P.  =  Fr. 547.– ab 01.06.2008 
 + 5.0 P. 
nächste Anpassung bei 121.1 P.  =  Fr. 571.– 

Index Mai 2000 (106.1 P.): 106.10 P.  =   Fr. 500.– 
+ 5 % 5.30 P.  =   Fr.   25.– 
Index April 2005 (111.4 P.): 111.40 P.  =   Fr. 525.– ab 01.05.2005 
+ 5 % 5.30 P.  =   Fr.   25.– 
Index April 2010 (116.9 P.): 116.70 P.  =   Fr. 550.– ab 01.05.2010 
+ 5 % 5.30 P.  =   Fr.   25.– 
nächste Anpassung bei 122.00 P.  =  Fr. 575.– 
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e) Variation: Anpassung vom Einkommen des Schuldners abhängig 
Wenn nun die Indexanpassung relativiert wird mit der Klausel, die Indexanpas-
sung erfolge jedoch nur in dem Umfang, als auch das Gesamteinkommen des 
Schuldners der Teuerung folge, ergeben sich neue Zahlen. 
 
Im folgenden Beispiel nehmen wir an, dass wir uns mit dem Schuldner über vergli-
chene Zahlungen einigen konnten. 
 
Der neue Lohn des Schuldners wird ihm vom Arbeitgeber rechtzeitig im Dezember 
für das folgende Jahr bekannt gegeben, so dass wir für das laufende Jahr das 
Gegenwartseinkommen (inkl. 13. Monatslohn) = ausbezahlter Lohn rechnen. (Es 
wäre auch möglich, dass wir stets den Vorjahreslohn nehmen, in unserem Beispiel 
den Lohn 2000 als Basislohn.) 
 
Nettolohn des Schuldners 
2000: Fr. 41'450.– (z.Z. des Urteils = Basislohn) 
2001: Fr. 41'900.– 
2002: Fr. 42'300.– 
2003: Fr. 43'100.– 
2004: Fr. 42'600.– 
2005: Fr. 44'500.– 
2008: Fr. 50'000.– 
2010: Fr. 55'150.– 
 
Es wird mit der Formel 
 

Grundbetrag x neuer Lohn 
Basislohn 

 
gerechnet und das Ergebnis mit den auf Seite 65 voll der Teuerung angepassten 
Verpflichtungen verglichen. Ist der neue Betrag kleiner, so muss der Schuldner nur 
diesen Betrag zahlen, jedoch mindestens den Basisbetrag. Ist der Betrag grösser 
als derjenige mit vollem Teuerungsausgleich, wird nur der Betrag mit vollem Teue-
rungsausgleich geschuldet. 
 
Aufgrund des Nettolohnes und obiger Formel ergeben sich folgende Beträge: 
Basis 2000 Fr. 500.– 
Basis 2001 Fr. 505.– 
Basis 2002 Fr. 510.– 
Basis 2003 Fr. 520.– 
Basis 2004 Fr. 514.– 
Basis 2005 Fr. 537.– 
Basis 2008 Fr. 603.– 
Basis 2010 Fr. 665.– 
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17 Ergänzende Angaben 

17.1 Anmeldung 

Eine telefonische oder persönliche Anmeldung sollte während der Bürozeit 
stets möglich sein, auch wenn der Sachbearbeiter besetzt ist. Es ist deshalb wich-
tig, dass die Mitarbeiter, welche die Anmeldung entgegennehmen, genügend  
– evtl. mit einem Merkzettel – informiert sind, um folgende Punkte beachten zu 
können: 
– Grund der Anfrage feststellen; evtl. wird nur eine Auskunft gewünscht. 
– Nach Adresse fragen, um sicher zu sein, dass die Bevorschussungsstelle zu-

ständig ist. 
– Ungefähres Einkommen erfragen; evtl. wird nur Vermittlung wegen zu hohen 

Einkommens gewünscht. 
– Entgegennahme möglichst vollständiger Personalien, falls von früheren Kontak-

ten her keine Unterlagen vorliegen. 
– Termin mit Sachbearbeiter auf den nächstmöglichen Zeitpunkt vereinbaren. 
– Informieren, welche Unterlagen mitzubringen oder, wenn möglich, vorab zu 

schicken sind, damit die Formulare vor der Besprechung ausgefüllt werden 
können: 
– Rechtstitel im Original (bei fremdsprachigen ausländischen Urteilen zusätz-

lich eine beglaubigte Übersetzung); 
– Aufstellung der Rückstände oder der geleisteten Zahlungen; 
– Schriftenempfangsschein (nur nötig, wenn die Wohnsitzkontrolle über die 

Gemeinde nicht üblich ist oder zu lange dauert); 
– neuester Lohnbeleg (Verheiratete: Lohnbelege beider Ehegatten); 
– evtl. Lohnausweis (aber allfällige neueste Teuerungszulagen dazurechnen); 
– Deckblatt der Steuerrechnung; 
– ganze Steuererklärung; 
– Lehrvertrag (ab 2. Lehrjahr mit Lehrlohnbestätigung); 
– Rentenentscheide und Zusatzentscheide; 
– PC-Nummer oder Post-Girozettel mit aufgedruckter Bankkonto-Nummer; 
– allfällige weitere Belege über Einkommen und Vermögen. 

– Datum der mündlichen Anmeldung vermerken. 
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17.2 Vorbereitung 

Eine gute administrative Vorbereitung und das vorgängige Aktenstudium erleich-
tern das Aufnahmegespräch: 
– Erstellen der Akten: Mäppchen, Beschriftung, Registraturen; 
– evtl. Personalien bei der Einwohnerkontrolle überprüfen; 
– Doppelnamenkarte, wenn ein Elternteil nicht den gleichen Namen wie das Kind 

trägt; 
– Bei Urteilen ohne Rechtskraftbestätigung: Diese umgehend beim zuständigen 

Gericht verlangen. Wenn kein Original mehr vorhanden ist, das zuständige Ge-
richt um kostenlose Original-Kopie mit Rechtskraftvermerk bitten oder die vor-
handene Kopie beglaubigen und mit Rechtskraftvermerk versehen lassen. Auf 
einem aussergerichtlichen Unterhaltsvertrag muss die Zustimmung der zustän-
digen Vormundschaftsbehörde mit Stempel und Unterschrift bestätigt sein. 

– Rechtstitel studieren und wenn nötig kopieren; auf jeden Fall sollte die Bezüge-
rin bzw. der Bezüger zu Hause eine Kopie haben; 

– Indexberechnung erstellen; 
– alle Formulare soweit als möglich vorbereiten; 
– Gesuch um Bevorschussung (zum Besprechungstermin allenfalls früheres An-

meldedatum zusätzlich vermerken!); 
– Aufnahmeformular; 
– Revisionsformular; 
– Berechnungsgrundlage; 
– Inkassovollmacht; 
– Abtretungserklärung;  
– Merkblatt, Retourcouverts und neutrales Couvert für die mitzugebenden Unter-

lagen bereitlegen. 
 
Die Anmeldung zur Bevorschussung muss auf jeden Fall sofort erfolgen, auch 
wenn der Rechtstitel noch nicht rechtskräftig ist. Nur so kann die Bevorschussung 
bei in Kraft treten des Rechtstitels rückwirkend ab Antragsdatum zum Tragen 
kommen. 
 

17.3 Überbrückungshilfen 

Überbrückungshilfen werden während der Dauer der Vaterschaftsregelung ausge-
richtet, da ein Unterhaltsbeitrag mangels rechtsgültiger Vaterschafts- oder Unter-
haltsregelung noch nicht eingefordert werden kann. 
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Gesetzliche Bestimmungen 
 
ZGB 282: 
„Ist die Unterhaltsklage zusammen mit der Vaterschaftsklage eingereicht worden 
und die Vaterschaft glaubhaft gemacht, so hat der Beklagte auf Begehren des 
Klägers schon vor dem Urteil die Entbindungskosten und angemessene Beiträge 
an den Unterhalt von Mutter und Kind zu hinterlegen.“ 
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17.4 Zahlungen 

Eingehende Zahlungen sind in nachstehender Reihenfolge zu verwenden: 
a) für die Bevorschussung des laufenden Monats; 
b) für den nicht bevorschussten Anteil des laufenden Monats; 
c) für die rückständigen bevorschussten Unterhaltsbeiträge; 
d) für die nicht bevorschussten Rückstände. 
 
Sofern der Schuldner zur Zahlung von Kinder- und Ehegattenunterstützungsbei-
trägen verpflichtet ist, werden die eingehenden Zahlungen vorgängig prozentual 
zu den beiden Verpflichtungen angerechnet. 
 
Gehen aus einer Betreibung Zahlungen ein, werden sie unter Abzug der Kosten 
dem Unterhaltsanspruch angerechnet. 
 
Im Begriff „Unterhaltsbeiträge für Kinder“ sind allfällige Kinderzulagen enthalten. 
Die Verteilung eingehender Zahlungen ist im einzelnen wie folgt vorzunehmen: 
 
1. Zahlungen aus Betreibungen 
Eingehende Zahlungen aus einer Betreibung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder 
sind nach Abzug der darin enthaltenen Kosten auf die damit geltend gemachten 
Unterhaltsansprüche anzurechnen, wobei die ältesten Schulden dieser Betreibung 
gedeckt werden. Sind in einer Betreibung sowohl bevorschusste als auch nicht 
bevorschusste Unterhaltsbeiträge geltend gemacht worden, sind die Zahlungen 
zuerst auf die Vorschüsse anzurechnen. 
 
2. Sonstige Zahlungen 
Sonstige Zahlungen sind in nachstehender Reihenfolge zu verwenden: 
 
a) Vorerst sind die Unterhaltsansprüche des laufenden Monats, in welchem die 

Zahlung eingegangen ist, für die beteiligten Unterhaltsgläubiger zu decken. 
Falls die Ansprüche des laufenden Monats nicht voll gedeckt werden können, 
wie folgt: 
1.  Quotenaufteilung 
2.  Von der Quote jedes Kindes ist zu berücksichtigen: 
2.1  Bevorschussung des laufenden Monats; 
2.2  Nicht bevorschusster Teil des laufenden Monats. 

 
b) Vom Rest sind vorerst die Verfahrenskosten abzuziehen, die dem Schuldner 

belastet werden können (z.B. Kosten aus zurückgezogener Betreibung). Der 
verbleibende Betrag ist im Verhältnis der Ansprüche der beteiligten Unter-
haltsberechtigten aufzuteilen. 
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Die auf ein Kind entfallende Quote ist (zur Verhinderung der Verjährung) in nach-
stehender Reihenfolge zu verwenden: 
1. Unterhaltsvorschüsse, beginnend mit den ältesten; 
2. nicht bevorschusste Rückstände, beginnend mit den ältesten. 
 
Die auf einen Elternteil entfallende Quote soll die ausstehenden Unterhaltsbeiträ-
ge decken, beginnend mit den ältesten. 
 
c) Die Teilungsquote berechnet sich nach dem Verhältnis der aktuellen monat-

lichen Ansprüche. Bei Unterhaltsberechtigten ohne aktuelle Ansprüche be-
misst sich deren Quote nach ihrem letzten gültigen monatlichen Anspruch. 

 
3. Hinweis auf OR 85 bis 87 
Grundsätzlich sind OR 85 bis 87 massgebend. Der Schuldner kann in Abweichung 
von der vorstehenden Aufteilung erklären, auf welche Forderung seine Zahlung 
anzurechnen ist. Die Aufteilung gemäss Ziff. 2 ist für ihn lediglich verbindlich, 
wenn er auf eine schriftliche Mitteilung der Aufteilung hin nicht rechtzeitig Wider-
spruch erhebt (OR 86 Abs. 2). 
 
4. Kinderzulagen 
Werden die Kinderzulagen vom Schuldner separat bezahlt oder bei einer Pau-
schalzahlung ausgesondert, ist von einer Erklärung des Schuldners gemäss 
OR 86 Abs. 1 auszugehen, dass er diese auch dem Kind zukommen lassen will. 
 

17.5 Ordentliche Revision 

Übergabe von Inkasso und Bevorschussung von Unterstützungsbeiträgen 
zur Weiterführung an andere Stellen 
 
Bei Wohnortwechsel der Gesuchstellerin ist in der Regel das Alimenteninkasso 
der für den neuen Wohnsitz örtlich zuständigen Stelle zu übergeben. 
 
Das Inkasso der von einer Inkassostelle bevorschussten und noch offenen Rück-
stände bleibt bei der Inkassostelle bis zur endgültigen Erledigung. 
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18 Berechnungsbeispiele 

18.1 Unterhaltsbeiträge 

Zur Situation: 
 
Zwei Kinder erhalten ab 1. Januar 2012 Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen. 
Es bestehen Rückstände von Fr. 20'480.– für die Zeit vom Januar 2008 bis De-
zember 2011. Die Kinderzulagen betrugen bis Dezember 2011 Fr. 150.–, seit 
1. Januar 2012 Fr. 190.–. Der Rückstand für die vom Vater bezogenen Kinderzula-
gen beläuft sich auf Fr. 8’240.–. Die Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen be-
trägt ab Januar 2012 Fr. 402.– je Kind. Für eine zurückgezogene Betreibung hatte 
die Fürsorgebehörde Fr. 100.– ausgelegt. Am 9. September 2012 zahlte der Vater 
der Kinder Fr. 24'000.–. Wie muss die Verteilung aussehen, wenn auch Unterstüt-
zungsbeiträge für die Frau zu berücksichtigen sind? 
 
 
 
Monatsanspruch bis Dezember 2011: 
2 Kinder je Fr. 350.– Fr.  700.– 
Rentenanspruch Mutter Fr. 700.– 
Total Fr. 1'400.– 
 
 
 
Monatsanspruch ab 1. Januar 2012: 
2 Kinder je Fr. 402.– Fr. 804.–  (KZ bezieht Mutter) 2 x 25 % 
Rentenanspruch Mutter Fr. 804.– 50 % 
Total Fr. 1'608.– 100 % 
 
 
 
Verteilung des Zahlungseinganges vom 09.09.2012 Fr. 24'000.– 
 

keine Quotenermittlung, da der laufende 
Monat September 2012 voll abgedeckt 
werden kann mit 2 x Fr. 402.– + Fr. 804.– Fr. 1'608.– 

 Fr. 22'392.– 
Verfahrenskosten Fr. 100.– 
 Fr. 22'292.– 
Quotenermittlung 
je Kind = 25 % = je Fr. 5'573.– Fr. 11'146.– 
Rentenanspruch Mutter Fr. 11'146.– 
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Zuteilung einer Kinderquote: 
Quote pro Kind Fr. 5'573.– 
Bevorschussung (8 x Fr. 402.– (Jan.– Aug. 2012) Fr. 3'216.– 
Anteil nicht bevorschusster Rückstände Fr. 2'357.– 
 
 
Ältester Monatsanspruch Fr. 350.– Unterhaltsbeiträge,  
zuzüglich Fr. 150.– Kinderzulagen = Fr. 500.–.  
 
Für die Aufteilung des Anteils nicht bevorschusster Rückstände 
ergibt sich somit folgende Rechnung 
 
Anteil nicht bevorschusster Rückstände Fr. 2'357.– 
 
Abdeckung Rückstände Januar bis April 2008 (4 x Fr. 500.–) Fr. 2'000.– 
Rest Fr. 357.– 
 
Mit diesem Restbetrag werden für den Monat Mai 2008 prozentual umgerechnet 
Fr. 250.– Unterhaltsbeiträge und Fr.107.– Kinderzulagen anteilmässig abgedeckt. 
 
Die Aufteilung des Restbetrages rechnet sich wie folgt: 
 

Beitrag  Fr. 500.–/Monat = 100 % Rest Einzahlung Fr. 357.– = 100 %
davon: 
Fr. 350.– Unterhaltsbeitrag
Fr. 150.– Kinderzulagen 

 
70 %
30 %

davon 
Fr. 250.– à cto Unterhaltsbeitrag 
Fr. 107.– à cto Kinderzulagen 

 
70 %
30 %

 
 
Zuteilung der Quote der Mutter: 
Vom ihr zukommenden Betrag von Fr. 11'146.– kann das Jahr 2008 voll gedeckt 
werden (12 x Fr. 700.– = Fr. 8'400.–). Im Jahr 2009 reicht die restliche Summe 
von Fr. 2'746.– noch für die Monate Januar bis März (3 x Fr. 700.– = Fr. 2'100.–) 
und Fr. 646.– bleiben für den Monat April 2009. 
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18.2 Rückstandsberechnung 

 
Rückstandsberechnung..............................................................(Name) 
====================================================== 
 
 
Verpflichtungen: 
 
Rückstand per 31.8.2011 Fr. 2'184.– 
 
Ehegattenunterhaltsbeiträge 
vom Sept. 09 – Dez. 09 4 x 2'070.– Fr. 8'280.– 
vom Jan. 10 – Dez. 10 12 x 2'195.– Fr. 26'340.– 
vom Jan. 11 – März 11 3 x 1'706.– Fr. 5'118.– Fr. 39'738.– 
 
 
Kinderzulagen 
vom Sept. 09 – März 11 19 x 150.– Fr. 2’850.– 
 
 
Kinderunterhaltsbeiträge 
vom Sept. 09 – Dez. 09 4 x 708.– Fr. 2'832.– 
vom Jan. 10 – Dez. 10 12 x 751.– Fr. 9'012.– 
vom Jan. 11– März 11 3 x 792.– Fr. 2'376.–  Fr. 14'220.– 
 
 
Betreibungs- und Gerichtskosten Fr. 309.– 
Prozessentschädigung Fr. 100.– 
Total der Verpflichtungen Fr. 59’401.– 
 
abzüglich: 
Zahlungen vom Sept. 2009 – März 2011 Fr. 54'002.70 
Schuld per Ende 2011 Fr. 5’398.30 
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18.3 Abrechnung der bevorschussten Unterhaltsbeiträge 

An die Gemeinde: ............................................  
 
ABRECHNUNG  
DER BEVORSCHUSSTEN UNTERHALTSBEITRÄGE 
 
vom 01.07.2007 bis 31.12.2007 
 

Name / Vorname Geb. Dat. L. Entscheid 
 
Gläubiger, bevorschusst: Liebling Gabriel 17.06.1995 16.11.2003 
 Liebling Hedwika 02.12.1997 16.11.2003 
Gläubiger, nicht bevorschusst: Liebling Maria 
 
Schuldner: Liebling Stanko 
 
 
Durch Ihre Gemeinde entrichtete Beträge 
 
Bevorschussungen: 10 Mte zu Fr.  420.–  =  Fr.  4’200.– 
 12 Mte zu  Fr.  446.–  =  Fr. 5'352.– Fr.  9'552.– 
 
Zahlungen des Schuldners 
der Unterhaltsbeiträge 
(inkl. allf. Verzugszinsen + Spesen)  Fr.  28'410.–  
Rückerstattungen der Gläubiger  Fr.  –.– 
 
abzüglich: 
Betreibungs- und 
Rechtsöffnungsspesen Fr. 201.20 
Auszahlungen Kinderzulagen Fr. –.– 
Auszahlungen Unterhaltsbeiträge Fr. 17'938.80 Fr. 18'140.– Fr. 10'270.– 
Anteil an Rückstand Fr.  718.– 
 
Gesamtabrechnung 
 
Ausstände gemäss letzter Abrechnung Fr.  3'680.– 
Abzüglich Rückvergütung gemäss obiger Abrechnung ./. Fr. 718.– 
Total Ausstände bis 31.12.2007 Fr. 2'962.– 
 
forderbare Kosten Fr.  –.– 
nicht forderbare Kosten Fr.  –.– 
Offener Betrag zu Lasten Ihrer Gemeinde Fr. –.– 
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Bemühungen der Fürsorgebehörde / Inkassostelle während der Berichtsperiode: 
 
Die bevorschussten Beträge im laufenden Jahr gingen ein. Es konnten Abbuchun-
gen an den Rückstand geleistet werden. 
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19 Musterbriefe 

19.1 Übernahme des Inkassos von Unterhaltsbeiträgen 

1. Inkassohilfe für 2 Kinder und obhutberechtigten Elternteil mit  
Indexanpassung abhängig vom Lohn des Schuldners 7 der Schuldnerin 

 
 

EINSCHREIBEN 
 
(Adresse Schuldner) 
 
 
(Ort, Datum) 
 
 
Ihre Zahlungsverpflichtung gemäss ............................ (Rechtstitel mit Datum) 
 
 
Sehr geehrter Herr .......................... 
 
Frau .............................. hat uns mit dem Inkasso der Unterhaltsbeiträge gemäss 
obgenanntem Rechtstitel beauftragt. Wir bitten Sie, Ihre Unterhaltszahlungen künf-
tig nur noch mit den beigelegten Einzahlungsscheinen auf unser Konto zu über-
weisen. Für Zahlungen an die frühere Adresse könnten Sie durch unsere Amts-
stelle allenfalls nochmals belangt werden (OR 164 und 167). 
 
Ihre monatliche Verpflichtung setzt sich folgendermassen zusammen: 
Unterhaltsbeiträge für ................. (Name Kind) Fr. .................... 
Unterhaltsbeiträge für ................. (Name Kind) Fr. .................... 
Ehegattenunterhaltsbeiträge Fr. .................... 
Kinderzulagen Fr. .................... 
 Fr. .................... 
 
Die Unterhaltsbeiträge wurden gemäss der im Urteil angegebenen Indexformel der 
Teuerung angepasst (Basisindex = .................. Punkte, Index per Ende November 
19XX / 20xx = ......... Punkte). Sollten Sie uns bis ........................................ keine 
anderslautenden Unterlagen zukommen lassen (z.B. Lohnbelege zur Zeit der 
Scheidung und vom letzten Monat), nehmen wir an, dass Ihr Einkommen der Teu-
erung entsprechend erhöht wurde und die Anpassung zu Recht erfolgt ist. 
 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Unterhaltsbeiträge monatlich und im 
Voraus zahlbar sind. Nach den erhaltenen Angaben besteht per .............................  
ein Zahlungsrückstand von Fr. ................. (vgl. beiliegende Aufstellung). 
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Sollte es Ihnen nicht oder nur teilweise möglich sein, Ihrer Zahlungspflicht nachzu-
kommen, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden versuchen, mit Ihnen 
eine Zahlungsvereinbarung zu treffen. Nur so können mögliche Betreibungen ver-
mieden werden. 
 
Für allfällige Fragen wenden Sie sich bitte an den unterzeichnenden Sachbearbei-
ter. 
 
 
Freundliche Grüssen 
 
Gemeinde XY ........................................ 
Inkasso von Unterhaltsbeiträgen 
 
 
(Name, Tel. und Unterschrift der verantwortlichen Person) 
 
 
 
Rückstandsberechnung 
Einzahlungsscheine 
Merkblatt für Unterhaltspflichtige 
 
 
Kopien an: 
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2. Bevorschussung von Kinderunterhaltsbeiträgen mit Index- und Alters-
anpassung 

 
 

EINSCHREIBEN 
 
(Adresse Schuldner) 
 
 
 
(Ort, Datum) 
 
 
 
 
Ihre Zahlungsverpflichtung gemäss ............................. (Rechtstitel mit Datum) 
 
 
Sehr geehrter Herr .......................... 
 
Frau ................................... hat uns mit dem Inkasso der Unterhaltsbeiträge ge-
mäss obgenanntem Rechtstitel beauftragt und die Kinderunterhaltsbeiträge an uns 
abgetreten. Wir bitten Sie, Ihre Unterhaltszahlungen zukünftig nur noch mit den 
beigelegten Einzahlungsscheinen auf unser Konto zu überweisen. Für Zahlungen 
an die frühere Adresse könnten Sie durch unsere Amtsstelle allenfalls nochmals 
belangt werden (OR 164 und 167). 
 
Ihre monatliche Verpflichtung setzt sich folgendermassen zusammen: 
Unterhaltsbeiträge für . ..............................  (Name Kind) Fr. .................... 
Unterhaltsbeiträge für ................................(Name Kind) Fr. .................... 
Kinderzulagen Fr. .................... 
  Fr. .................... 
 
 
Obige Unterhaltsbeiträge wurden dem Indexstand Ende November 19xx / 20XX 
mit ........ Punkten angepasst (Basisindex = ............. Punkte). Da 
........................... (Vorname Kind) am ......................... sein ....... Altersjahr vollen-
det, erhöht sich der Unterhaltsbeitrag nach gleicher Berechnung ab diesem Datum 
auf Fr. .................. 
 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Unterhaltsbeiträge monatlich und im 
voraus zahlbar sind. 
 
Nach den erhaltenen Angaben besteht per ..................... ein Zahlungsrückstand 
von Fr. ............ (vgl. beiliegende Aufstellung). 
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Sollte es Ihnen nicht oder nur teilweise möglich sein, Ihrer Zahlungspflicht nachzu-
kommen, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden versuchen, mit Ihnen 
eine Zahlungsvereinbarung zu treffen. Nur so können mögliche Betreibungen 
vermieden werden. 
 
Für allfällige Fragen wenden Sie sich an den unterzeichnenden Sachbearbeiter. 
 
Freundliche Grüssen 
 
Gemeinde XY ............................... 
Inkasso von Unterhaltsbeiträgen 
 
 
 
(Name, Tel. und Unterschrift der zuständigen Person) 
 
 
 
Rückstandsberechnung 
Einzahlungsschein 
Merkblatt für Unterhaltspflichtige 
 
 
Kopien an: 
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3. Inkassohilfe für ein Kind mit Indexnachforderung 
 
 

(Adresse Schuldner) 
 
 
(Ort, Datum) 
 
 
Unterhaltsbeitrag für .................................................. (Name Kind) 
 
 
Sehr geehrter Herr .......................... 
 
Frau ................................ hat uns mit dem Inkasso der Unterhaltsbeiträge gemäss 
Urteil des Bezirksgerichtes .................................... beauftragt. Wir bitten Sie, Ihre 
Unterhaltszahlungen nur noch mit den beigelegten Einzahlungsscheinen auf unser 
Konto zu überweisen.  
 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Unterhaltsbeiträge monatlich und im Vor-
aus zahlbar sind. Wir erwarten Ihre Überweisungen anfangs jeden Monats. Ihre 
monatliche Verpflichtung beträgt zur Zeit Fr. ....................... . 
 
Nach Auskunft von Frau ................................ haben Sie die Indexerhöhung seit  
................................. (Monat) (Jahr) nicht mehr berücksichtigt. Es besteht deshalb 
ein Zahlungsrückstand von Fr. ..................(...... x Fr. .............). Wir bitten Sie, die-
sen Betrag bis Ende Monat zu überweisen. 
 
Bei allfälligen Unklarheiten sind wir gerne für Auskünfte bereit. Auch für eine per-
sönliche Besprechung auf unserem Büro stehen wir zur Verfügung. Bitte rufen Sie 
uns vorher an. 
 
Freundliche Grüssen 
 
Gemeinde XY ............................... 
Inkasso von Unterhaltsbeiträgen 
 
 
(Name, Tel. und Unterschrift der zuständigen Person) 
 
Rückstandsberechnung 
Einzahlungsschein 
Merkblatt für Unterhaltspflichtige 
 
Kopien an: 
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19.2 Mahnungen 

 
1. Erste Mahnung 

 
 

(Adresse Schuldner) 
 
 
 
(Ort, Datum) 
 
 
 
 
Unterhaltszahlungen für ..............................................  
 
 
Sehr geehrter Herr ................................  
 
Wir beziehen uns auf unser Schreiben vom ............................ Leider sind Ihre 
Zahlungen noch nicht eingetroffen. Wir bitten Sie, unserer Forderung nachzu-
kommen und den ausstehenden Betrag von Fr. ........................ innert 10 Tagen zu 
überweisen. Gleichzeitig erwarten wir den Betrag der fehlenden Indexerhöhung 
oder Ihren Abzahlungsvorschlag. 

 
Sollten Sie unsere Forderungen nicht erfüllen können, bitten wir um sofortige Mit-
teilung. 
 
 
Freundliche Grüssen 
 
Gemeinde XY ............................... 
Inkasso von Unterhaltsbeiträgen 
 
 
 
(Name, Tel. und Unterschrift der zuständigen Person) 
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2. Zweite Mahnung 
 
 

EINSCHREIBEN 
 
 
(Adresse Schuldner) 
 
 
 
(Ort, Datum) 
 
 
 
 
Unterhaltszahlungen für...............................................   
 
 
Sehr geehrter Herr ................................  
 
Sie haben unsere Mahnung vom ........................ unbeachtet gelassen. Bis heute 
ist von Ihnen weder eine Zahlungsüberweisung noch eine Mitteilung eingetroffen. 
Schon bald wird die nächste Monatszahlung fällig. Um weitere Rückstände zu 
vermeiden, bitten wir Sie, in den nächsten Tagen den doppelten Unterhaltsbetrag 
zu überweisen. 
 
Falls Sie unserer Forderung wieder nicht nachkommen, sind wir gezwungen, 
betreibungsrechtliche Massnahmen gegen Sie einzuleiten. 
 
 
Freundliche Grüssen 
 
Gemeinde XY 
Inkasso von Unterhaltsbeiträgen 
 
 
 
(Name, Tel. und Unterschrift der zuständigen Person) 
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19.3 Anpassung der Unterhaltsbeiträge an den neuen Indexstand 

1. Ohne Einkommensabhängigkeit 
 
 

(Adresse Schuldner) 
 
 
 
(Ort, Datum) 
 
 
 
 
Unterhaltszahlungen für ................................ / Indexanpassung 
 
 
Sehr geehrter Herr ........................................ 
 
Gemäss Ihrem Scheidungsurteil des Bezirksgerichtes ............................... vom 
.................... sind die Unterhaltsbeiträge dem neuen Indexstand anzupassen, 
wenn sich dieser um mindestens 10 Punkte erhöht hat. 
 
Basisindex Februar 1992 = 132,7 Punkte 
Index per Ende März 1998  = 144,0 Punkte 
 
Sie sind demnach verpflichtet, ab April 1992 monatliche Unterhaltsbeiträge von  
Fr. 542.90 für das Kind (Fr. 500.– : 132,7 x 144,0) plus Kinderzulagen und  
Fr. 258.– für die Mutter zu bezahlen. 
 
Die nächste Anpassung erfolgt, wenn der Indexstand 153,1 Punkte erreicht oder 
überschreitet. 
 
Für Ihre regelmässigen Überweisungen danken wir Ihnen bestens. 
 
Freundliche Grüssen 
 
Gemeinde XY ............................... 
 
 
(Name, Tel. und Unterschrift der zuständigen Person) 
 
 
 
 
Kopien an:  
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2. Bei Einkommensabhängigkeit 
 
 

(Adresse Schuldner) 
 
(Ort, Datum) 
 
 
Indexierung der Unterhaltsbeiträge 
 
 
Sehr geehrter Herr .......................... 
 
Gemäss Ihrem Rechtstitel vom 05.10.1996 werden die Unterhaltsbeiträge jeweils 
angepasst, wenn sich der Index um 5,20 Punkte verändert hat. Diese Verände-
rung ist im Monat November 2007 erfolgt. Die neu zu bezahlenden Unterhaltsbei-
träge basieren auf folgender Berechnung: 
 
Basis-Landesindex 103,7 Punkte Basis-Betrag Fr.  500.– 
 
letzte Anpassung bei 108,90 Punkte ab 01.03.2003 Fr.  525.– 
5 % vom Basis-Index    5,20 Punkte 5 % von Basis Fr.  25.– 
neue Anpassung bei 114,10 Punkte ab 01.11.2007 Fr. 550.– 
 
Die nächste Anpassung erfolgt bei 119,10 Punkten. 
 
Aufgrund Ihres Rechtstitels haben Sie die Möglichkeit, Einsprache zu erheben, 
falls Ihr Einkommen nicht entsprechend angeglichen wurde. Sofern Sie uns nicht 
bis zum ............................ die entsprechenden Belege zukommen lassen, nehmen 
wir an, dass es Ihnen möglich ist 
 

ab ........................ Fr. ............................. für Daniel 
 

an die Fürsorgebehörde zu leisten. 
 
Für Ihre regelmässigen Überweisungen danken wir im Voraus bestens. 
 
Freundliche Grüssen 
 
Gemeinde XY ....................................... 
Inkasso von Unterhaltsbeiträgen 
 
(Name, Tel. und Unterschrift der zuständigen Person) 
 
Kopien an: 
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3.Bei Einkommensabhängigkeit mit Angaben zu akzeptierten Belegen  
(Variante zu 2.) 

 
Aufgrund Ihres Rechtstitels haben Sie die Möglichkeit Einsprache zu erheben, falls 
Ihr Einkommen nicht entsprechend angeglichen wurde. Sofern Sie uns nicht innert 
dreissig Tagen die entsprechenden Belege zukommen lassen, nehmen wir an, 
dass es Ihnen möglich ist, den geforderten Betrag zu bezahlen. 
 
Bei einer allfälligen Einsprache ist es unumgänglich, dass Sie uns Ihr Einkommen 
zur Zeit des Urteils bekannt geben. Sofern im Urteil keine entsprechenden Ein-
kommenszahlen vorhanden sind, benötigen wir Lohn- oder Steuerbelege aus die-
ser Zeit. 
 
 
Weitere akzeptierte Belege: 
 
letzte Lohnabrechnung 
letzte gültige Steuererklärung 
letzte gültige Zwischenveranlagung 
Bestätigung Ihrer Arbeitslosenkasse, dass Sie zur Zeit arbeitslos sind 
Abrechnung der Arbeitslosenkasse 
Bestätigung eines Fürsorgeamtes 
Berechnung Ihres Existenzminimums durch ein Betreibungsamt 
Kündigung des Arbeitgebers 
Arbeitsvertrag 
Arztzeugnis 
Bestätigung beziehungsweise Verfügung, dass Sie eine Invaliden- oder Unfallren-
te beziehen. 
 
 
Für Ihre rasche Zustellung danken wir im Voraus bestens. 



Fürsorgeamt  

 
 

87/110 

 
 
 
Stand Januar 2012 

19.4 Schuldanerkennung 

 
 

S C H U L D A N E R K E N N U N G  
 
 
Vaterschaftsurteil des Bezirksgerichtes ......................................... vom 21.11.2006 
 
 
 
Der Unterzeichnete, Herr .................................................., geb. .............................,  
von .........................., anerkennt, ............................................... (Name Kind) bzw. 
.....................................................(gesetzlicher Vertreter) Unterhaltsbeiträge von 
Fr. ......................... (in Worten: ................................................. 00/00) zu schulden. 
 
 
 
 
Berechnung 
 
Unterhaltsbeitragsschuld per 10.04.2006, gemäss 
Schuldanerkennung vom 23.04.2006 Fr.  .................... 
 
Unterhaltsbeiträge 10.04.2006–10.02.2010 
= 46 Monate à Fr. .................. Fr.  .................... 
 
Unterhaltsbeiträge 10.02.2010–10.05.2012 
= 27 Monate à Fr. ..................(altersbedingte Erhöhung) Fr.  .................... 
 
Rückstand per 10. Mai 2008 Fr. .................... 
 
 
............................., den .......................... 
 
 
 
................................................................ 
(Unterschrift des Schuldners) 
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19.5 Zahlungsvereinbarung 

 
 

..............................................  (Name) 
 
 
 

Z A H L U N G S V E R E I N B A R U N G  
 
 
Ich bezahle an die Fürsorgebehörde zur allmählichen Tilgung meiner Rückstände 
und/oder an die laufenden Unterhaltsverpflichtungen von zur Zeit Fr. ................... , 
beginnend ab ..................... , monatliche Raten von Fr. ........................... . 
 
Die Zahlung ist am ersten Tag des Monats fällig und bis spätestens Ende Monat 
zu leisten. 
 
Dafür verpflichtet sich die Fürsorgebehörde, auf betreibungsrechtliche Schritte zu 
verzichten. Bei Verzug wird ohne vorgängige Mahnung die Betreibung eingeleitet. 
 
 
 
Ort und Datum Unterschrift des Schuldners 
 
............................................................  ............................................................  

 
 



Fürsorgeamt  

 
 

89/110 

 
 
 
Stand Januar 2012 

19.6 Merkblatt für Unterhaltspflichtige 

Im Kanton Thurgau wohnhafte unterhaltsberechtigte Kinder oder Elternteile 
haben Anspruch auf Inkassohilfe durch die Wohngemeinde. Dies gilt, wenn der 
unterhaltsverpflichtete Elternteil seiner Zahlungspflicht nicht vollumfänglich und 
rechtzeitig nachkommt (vgl. Art. 290 Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ZGB und § 
2 Alimentenhilfegesetz, AliG ). 
 
Kinderunterhaltsbeiträge können von der Wohngemeinde des Unterhaltsbei-
tragsgläubigers bevorschusst werden. Die Bevorschussung wird nur gegen 
vollumfängliche Abtretung der laufenden Kinderunterhaltsbeiträge gewährt. 
In diesem Fall wird das bevorschussende Gemeinwesen Gläubiger der Unterhalts-
forderung (vgl. Art. 289 Abs. 2 ZGB). Sobald die Abtretung dem Unterhaltspflichti-
gen bekannt ist, darf er keine direkten Zahlungen mehr an den gesetzlichen Ver-
treter des unterhaltsbeitragsberechtigten Kindes leisten. Er riskiert sonst, dass die 
bevorschussende Gemeinde die Beträge nochmals einfordert (vgl. Art. 164 und 
167 Obligationenrecht, OR). 
 
Die eingehenden Zahlungen werden in erster Linie zur Deckung der laufenden 
monatlichen Unterhaltsbeiträge verwendet. Ein allfälliger Überschuss wird den 
ausstehenden Kosten(z.B. Betreibungskosten) und Unterhaltsbeiträgen gutge-
schrieben. Sofern eine Verpflichtung zur Bezahlung von Kinder- und Ehegattenun-
terhaltsbeiträgen besteht, werden die Zahlungen den beiden Verpflichtungen pro-
zentual angerechnet. Eine andere Anrechnung wäre nur möglich, wenn zusam-
men mit der Zahlung schriftlich angegeben wird, welche Schuld getilgt werden soll. 
 
Kinderzulagen müssen ebenfalls an die Fürsorgebehörde weitergeleitet werden. 
Falls dies nicht geschieht, wird die Fürsorgebehörde direkt an den Arbeitgeber 
oder dessen Familienausgleichskasse gelangen und eine Direktauszahlung der 
Kinderzulagen verlangen. 
 
Unterhaltsbeiträge sind monatlich und im Voraus zahlbar. Wenn es dem 
Schuldner nicht oder nur teilweise möglich ist, der Zahlungspflicht nachzukom-
men, muss er unverzüglich mit dem zuständigen Sachbearbeiter Kontakt aufneh-
men, um mit ihm eine Zahlungsvereinbarung zu treffen. Bei Einhaltung der Zah-
lungsvereinbarung verzichtet die Fürsorgebehörde auf betreibungsrechtliche 
Massnahmen. Gerät der Schuldner jedoch in Verzug, fällt die Vereinbarung dahin 
und es kann für die ganze Restschuld ohne weitere Mahnung die Betreibung ein-
geleitet werden. 
 
Bei einer Betreibung von geschuldeten Unterhaltsbeiträgen steht es dem Schuld-
ner offen, auf dem Zahlungsbefehl Rechtsvorschlag zu erheben. Die Fürsorge-
behörde wird dann im sog. Rechtsöffnungsverfahren den Rechtsvorschlag vom 
Gericht beseitigen lassen. Es ist zu beachten, dass in diesem Verfahren nur die 
betragsmässige Überprüfung der in Betreibung gesetzten Forderung erfolgt. Eine 
allfällige Herabsetzung der Unterhaltsbeiträge kann nur in einem separaten Abän-
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derungsprozess verlangt werden. Bei zu Unrecht erhobenem Rechtsvorschlag un-
terliegt der Schuldner im Rechtsöffnungsverfahren. Er muss die Gerichtskosten 
tragen und der Gegenpartei eine Prozessentschädigung ausrichten. Ein zum 
Zweck der Verfahrensverzögerung erhobener Rechtsvorschlag bringt daher letzt-
lich keine Vorteile. 
 
Für eine problemlose Verbuchung ist auf dem Einzahlungsschein oder im Dauer-
auftrag klar anzugeben, für wen die geleistete Zahlung bestimmt ist. So können 
Missverständnisse verhindert werden. Bitte nur die von der Inkassostelle ver-
sandten und ausgefüllten Einzahlungsscheine verwenden. 
 
Bei einer Änderung der Unterhaltsverpflichtung (Indexanpassung, Altersan-
passung, Wegfall der Unterhaltsbeiträge, neuer Rechtstitel etc.) wird der Unter-
haltspflichtige über die neu zu zahlenden Unterhaltsbeiträge informiert. Die Zah-
lungsverpflichtung entsteht jedoch unabhängig von dieser Mitteilung. 
 
Die Unterhaltsbeiträge werden gemäss der im Rechtstitel angegebenen Index-
formel der Teuerung angepasst. Ist darin eine Klausel enthalten, dass die Index-
erhöhung nur bei tatsächlicher Einkommensverbesserung erfolgen darf, wird die 
entsprechende Anpassung der Unterhaltsbeiträge vorgenommen. Bis zum im An-
passungsbrief angegebenen Termin kann der Schuldner mit anderslautenden Un-
terlagen (z.B. Lohnbelege zur Zeit der Scheidung und vom letzten Monat) nach-
weisen, dass die Anpassung nicht oder nur teilweise gerechtfertigt ist. 
 
Unterhaltsansprüche sind rechtlich privilegierte Forderungen und werden zi-
vil-, betreibungs- und strafrechtlich besonders geschützt. Bei offensichtlich böswil-
liger und beharrlicher Nichterfüllung der Unterhaltspflicht wird die Fürsorgebehör-
de die im Gesetz vorgesehenen Rechtsmittel ergreifen (vgl. Art. 291/292 ZGB und 
Art. 217 Schweizerisches Strafgesetzbuch, StGB). 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten ist der zuständige Sachbearbeiter oder die zustän-
dige Sachbearbeiterin gerne bereit Auskunft zu erteilen und, wenn nötig, nach 
telefonischer Voranmeldung einen Besprechungstermin zu vereinbaren. 
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19.7 Aufenthaltsnachforschung 

Adressat (z.B. Einwohnerkontrolle, Zivilstandsamt, Migrationsamt etc.) 
 
 
(Ort, Datum) 
 
 
 
Adressnachforschung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bitten Sie, uns die gültige Adresse bekannt zu geben von: 
 
Name und Vorname: 
Geburtsdatum: 
Heimatort / Nationalität: 
letztbekannte Adresse 
 
 
Für Ihre Bemühungen danken wir im Voraus. 
 
 
Freundliche Grüssen 
 
FÜRSORGEBEHÖRDE . 
 
 
(Name, Tel. und Unterschrift der zuständigen Person) 
 
 
 
Antwort: Heutige Adresse: 
 
 
 
 

Weitere Bemerkungen: 
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19.8 Konkurseingabe 

Adresse Konkursamt 
 
 
 
 
 
(Ort, Datum) 
 
 
Forderungseingabe Unterhaltsbeiträgefall........................... 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Über ....................................... (Personalien des Schuldners) wurde am 18.2.2012  
der Konkurs eröffnet. In diesem Konkurs melden wir folgende Forderungen an: 
 
Gläubigerin: Gemeinde .............................. 1. Klasse Fr.  4'111.05 
  3. Klasse Fr.  49'810.05 
 
Gläubigerin: .................................  (Name Kind) 3. Klasse Fr.  18'450.–   
 
Gläubigerin: ..............................  (Name Mutter) 3. Klasse  Fr.  7'148.70 
 
 
Bitte berücksichtigen Sie die Forderungen im Kollokationsplan entsprechend. Die 
Unterlagen zu den vor Konkurseröffnung laufenden Betreibungen befinden sich 
beim Betreibungsamt .................................... . 
 
 
 
Freundliche Grüssen 
 
Gemeinde XY .................................. 
 
 
 
(Name, Tel. und Unterschrift des Fürsorgers) 
 
 
Aufstellung zur Forderungseingabe 
Abtretung und Inkassovollmacht vom 27.8.2008 
Pfändungs-Verlustschein (VS) 
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19.9 Forderungsaufstellung zur Konkurseingabe 

Aufstellung zur Konkurseingabe an das Konkursamt Baden betreffend Konkurser-
öffnung vom 18.2.2012 über ........................................ (Name Schuldner) Rechts-
grundlage: Scheidungsurteil des Bezirksgerichtes Frauenfeld 
 
 
 
Gläubigerin: Gemeinde XY .................................................... 
 
1. Klasse 
provisorische Unterhaltsbeiträge für .............................(Name Kind), geb. 2002 

 
– vom 18.2.2011–18.2.2012 12 x Fr. 470.– Fr.  5'640.–   
– Kosten Betreibung Nr. 91264 Fr. 79.50 
– Kosten Betreibung Nr. 91263 Fr.  156.–   
– Kosten Konkursanzeige Fr.  9.–   

 Fr. 5'894.50 
abzüglich eingegangene Zahlungen ./. Fr. 1'773.45 
Total Fr. 4'111.05 
 
 
3. Klasse 
Unterhaltsbeiträge für ........................(Name Kind), geb. 2002, ausgewiesen durch 
 
– VS vom 14.07.2004 des BA Arbon Fr. 1'625.30 
– VS vom 04.11.2004 des BA Arbon Fr. 8'592.70 
– VS vom 14.10.2006 des BA Arbon Fr. 5'371.90 
– VS vom 08.10.2007 des BA Arbon Fr. 5'999.40 
– VS vom 15.10.2008 des BA Bischofszell Fr. 1'904.–   
– VS vom 05.10.2009 des BA Bischofszell Fr. 5'984.10 
– VS vom 10.10.2009 des BA Bischofszell Fr. 5'290.–   
– VS vom 10.10.2010 des BA Heiden Fr. 5'019.30 
– VS vom 30.04.2011 des BA Würenlos Fr. 4'160.35 
Unterhaltsbeiträge vom 01.04.2010 –17.02.2011 
10 17/30 x Fr. 470.–  Fr. 5'863.–   
Total Fr. 49'810.05 
 
 
 
Gläubigerin:...................................  (Name Kind), geb. 2002 
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3. Klasse 
Kinderunterhaltsbeiträge ausgewiesen durch 
 
– VS vom 14.07.2004 des BA Arbon Fr.  3'338.30 
– VS vom 04.11.2004 des BA Arbon Fr.  15'112.– 
Total Fr.  18'450.30 
 
 
Gläubigerin: ...............................  (Name Mutter), geb. 1978 
 
 
3. Klasse 
Ehegattenunterhaltsbeiträge ausgewiesen durch 
 
– VS vom 14.10.2006 des BA Arbon Fr.  7'038.– 
– VS vom 08.10.2007 des BA Arbon Fr. 110.70 
Total Fr. 7'148.70 
 



Fürsorgeamt  

 
 

95/110 

 
 
 
Stand Januar 2012 

19.10 Rechtsöffnungsbegehren 

An das  
Einzelgericht am Bezirksgericht 
 
................................................ 
 
 
 
(Ort, Datum) 
 
 
Rechtsöffnungsbegehren 
 
 
Gläubiger (Kläger):  Gemeinde XY 
 
Schuldner (Beklagter): (Personalien des Schuldners) 
 
 
Gestützt auf beiliegendes Trennungsurteil des Bezirkgerichtes ........................... 
vom 15. Dezember 2007 und beigelegter Abrechnung per 30. April 2012 stellen 
wir hiermit im Sinne von SchKG 80/82 das Rechtsöffnungsbegehren über 
 
 
Fr. 13'013.–nebst Zins zu 5 % seit dem 13. April 2010 
Fr. 75.–Kosten der Betr. Nr. 21462 
Fr. 10.–Kosten der Zustellung 
 
 
 
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen für den Beklagten. 
 
 
 
 
Zahlungsbefehl Betr. Nr. 21462 
Vollmacht/Abtretung vom 17.10.2010 
Bevorschussungsentscheide vom 1. November 2010, 5. Februar 2011 und 31. Mai 
2011 
Rückstandsberechnung per 30.04.2012 
Originalurteil 
Indexberechnung 
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19.11 Lohnzession: 

Der Unterzeichnete, Herr ................................................................... erklärt sich 
damit einverstanden, dass im die Unterhaltsbeiträge für die Kinder 
 
 
..............................................., geb. ............................................... 
..............................................., geb. ............................................... 
..............................................., geb. ............................................... 
..............................................., geb. ............................................... 
 
 
von derzeit monatlich total Fr. ............................... (ohne Kinderzulagen; diese 
werden durch die Frau bezogen) gemäss Verfügung des Einzelgerichts des Be-
zirksgerichtes ...................................... vom ................................. von seinem jetzi-
gen und allen zukünftigen Arbeitgebern direkt vom Lohn abgezogen werden. Der 
Betrag ist monatlich auf den Ersten eines Monates an die Fürsorgebehörde der 
Gemeinde .............................., PC .............................. zu überweisen. 
 
Die Unterhaltsbeiträge sind indexiert. Der Betrag wird sich entsprechend der In-
dexklausel verändern. 
 
 
 
.........................................., den ......................................... 
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19.12 Rückzession abgetretener Unterhaltsbeiträge 

Die Fürsorgebehörde .................................... tritt hiermit die folgenden, durch den 
gesetzlichen Vertreter 
 
......................................................................... geb. ................................................. 
 
am ......................... abgetretenen Unterhaltsbeiträge wieder an die obgenannte 
Person zurück. 
 
Name des Kindes, geb.Zeitraum und Betrag 
 
 
 
 
 
Frauenfeld, den ...................................................... 
 
 
Gemeinde XY .......................................... 
 
 
 
 
 
(Name, Tel. und Unterschrift des Fürsorgers) 
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19.13 Strafantrag 

Bezirksamt 
 
 
 
Namens und in Vollmacht von 
 
1. der Vormundschaftsbehörde.......................................................... 
2. Frau ..........................................................  
 
als gesetzliche Vertreterin der Kinder  
geb.................................................................  
geb.................................................................  
 
erstatten wir hiermit 
 
STRAFANZEIGE 
 
wegen Vernachlässigung von Unterhaltspflichten gemäss Art. 217 StGB 
 
gegen 
............................................................................................ 
Beruf .................................................................................. 
geb. .................................................................................... 
von ..................................................................................... 
geschieden, ..... Kinder 
wohnhaft ............................................................................ 
 
 
Begründung 
Angaben der Daten und des Inhalts des Rechtstitels. Kurze Schilderung des bis-
herigen Inkasso-Verlaufs. Rückstandsberechnung. 
 
Unter diesen Umständen bitten wir, gegen den Angeschuldigten eine Strafunter-
suchung einzuleiten. 
 
Fürsorgebehörde  
 
Rechtstitel 
Vollmacht 
ALB-Entscheide 
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Korrespondenz (soweit zweckdienlich) 
Verlustscheine 
Rückstandsberechnung von Unterhaltsbeiträgen 
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19.14 Anfrage betreffend Personalien der Eltern des Schuldners 

Einwohnerkontrolle der Gemeinde 
 
..............................................  
 
 
(Ort, Datum) 
 
 
Personenauskunft 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wegen Unterhaltsforderungen gegenüber  
(Personalien, Schuldner) benötigen wir die genauen Personalien seiner Eltern: 
 
 
Vater: Name/Vorname: ........................................................................................  
 Bürgerort: ..................................................................................................  
 geb./gest. ...................................................................................................  
 letztbekannte Adresse:...............................................................................  
 
Mutter: Name/Vorname: ........................................................................................  
 Bürgerort: .............................................................................................................  
 geb./gest. ..............................................................................................................  
 letztbekannte Adresse: .........................................................................................  
 
 
Für Ihre Bemühungen und Mithilfe danken wir Ihnen im Voraus bestens. 
 
 
Freundliche Grüssen 
 
Inkassostelle 
 
 
 
 
 
(Name, Tel. und Unterschrift der zuständigen Person) 
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19.15 Mitteilung des Ablebens der Eltern des Schuldners 

Zivilstandsamt der Gemeinde  
 
................................................................. 
 
 
(Ort, Datum) 
 
 
 
Ablebensmeldung betreffend ...............................................................................   
(Personalien Vater oder/und Mutter des Schuldners) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Zusammenhang mit Unterhaltsforderungen gegenüber ......................................   
 (Personalien des Schuldners),  
Sohn des/der erwähnten .........................................  (Name Vater oder/und Mutter)  
 
ersuchen wir Sie, uns das Ableben Ihres Bürgers bzw. Ihrer Bürgerin mitzuteilen, 
sobald es Ihnen gemeldet wird. 
 
Bitte bestätigen Sie auf beigelegtem Doppel, unser Anliegen vermerkt zu haben. 
Besten Dank. 
 
 
Freundliche Grüssen 
 
Inkassostelle .........................................................  
 
 
 
(Name, Tel. und Unterschrift der zuständigen Person) 
 
 
 
 
 
Im Doppel  (für Ihre Akten) 
 
 
vermerkt: . .....................................  Zivilstandsamt: ..........................................   
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19.16 Adressauskunft über Auslandaufenthaltsort des Schuldners 

Bundesamt für 
Zuwanderung, Integration 
Und Auswanderung 
Quellenweg 6 
3003 Bern 
 
 
Ort, Datum 
 
 
 
....................................................................... , geb. ............................................... ,   
österreichischer Staatsangehöriger unbekannten Aufenthaltes /  
 
Unterhaltsbeiträge für ................................................... (Personalien des Kindes) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Gemeinde ...................................................................... bevorschusst seit dem  
 
....................... die Kinderunterhaltsbeiträge für .....................................................  .  
Sie ist gleichzeitig mit dem Inkasso der Unterhaltsbeiträge beauftragt. 
 
Da wir keine Angaben über den derzeitigen Aufenthaltsort des Obgenannten ha-
ben, bitten wir Sie uns zu informieren, falls Ihnen eine Adresse bekannt ist oder  
Herr ............................................  wieder in die Schweiz einreisen sollte. 
 
Für Ihre Bemühungen und Ihre Mitarbeit danken wir im Voraus bestens. 
 
 
Freundliche Grüssen 
 
FÜRSORGEBEHÖRDE .................................................  
 
 
 
 
 
(Name, Tel. und Unterschrift des Fürsorgers) 
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19.17 Rechtskraftvermerk 

FÜRSORGEBEHÖRDE..................................................  
 
 
 
Obergerichtskanzlei Frauenfeld 
Promenadenstrasse 12A 
8500 Frauenfeld 
 
 
Frauenfeld, .............................................. 
 
 
 
 
Prozess Nr. 
 
 
Als Beilage senden wir Ihnen 
 
den Rechtstitel 
 
vom: 
 
in Sachen: 
 
 
 
mit der Bitte, den Rechtskraftvermerk anzubringen und uns das Dokument zurück-
zuschicken. 
 
 
Wir danken für Ihre Bemühungen. 
 
 
Freundliche Grüssen 
 
 
FÜRSORGEBEHÖRDE..................................................   
 
 
 
(Name, Tel. und Unterschrift des Fürsorgers) 
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19.18 Gesuch für Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Ausland  

(siehe Formular Bund nächste Seite) 
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SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 
CONFEDERATION SUISSE 
SWISS CONFEDERATION 
 
Übereinkommen über die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im Ausland, New 
York, 20.6.1956 
Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, New York, 20.6.1956 
Convention on the Recovery Abroad of Maintenance, New York, 20.6.1956 
 
GESUCH - REQUETE - APPLICATION 
 
I. Gläubiger-Créancier-Claiment 
Name 
Nom:  
Surname 

Vornamen 
Prénoms:  
First names 

Mädchenname 
Nom de jeune fille: 
Maiden name 

Staatsangehörigkeit 
Nationalité: 
Nationality 

Geburtsdatum und -ort 
Date et lieu de naissance: 
Date and place of birth 
Wohnhaft in 
Résidant à: 
Residing at 

Kanton 
Canton:  
Canton. 

 
Zivilstand: ledig - verheiratet - geschieden - verwitwet* 
Etat civil: célibataire - marié(e) - divorcé(e) - veuf(ve)* 
Status: single - married - divorced - widow(er)* 
 
Kinder - Enfants - Children 
Vorname(n) 
Prénom(s) 
First name(s) 

Geburtsdatum 
Date de naissance 
Date of birth 

Beruf oder Ausbildungsstand 
Profession ou études en cours 
Occupation or studies pursued 

1.   
2.   
3.   
4.   
 
Eigenschaft, in welcher der Unterhalt verlangt wird: 
Vater - Mutter - Ehegatte - geschiedener Ehegatte - Kind - Vormund der Kinder* 
 
Titre en vertu duquel on réclame le paiement de l’obligation alimentaire: 
Père - ère - épouse - ex-épouse - enfant - tuteur d’enfant(s)* 
 
Capacity in which payment of maintenance is claimed: 
Father - mother - wife - divorced wife - child(ren) - child(ren)’s guardian* 
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Zu Gunsten von: Vater - Mutter - Ehegatte - geschiedener Ehegatte - Kind* 
En faveur de:père - mère - épouse - ex-épouse - enfant* 
On behalf of:father - mother - wife - divorced wife - child* 
 
* Zutreffendes ist zu unterstreichen – Souligner ce qui convient – Underline applicable words 
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II. Schuldner - Débiteur - Respondent 
Name 
Nom:  
Surname 

Vornamen 
Prénoms:  
First names 

Geburtsdatum und -ort 
Date et lieu de naissance:  
Date an place of birth 
Staatsangehörigkeit 
Nationalité:  
Nationality 
Wohnhaft in 
Résidant à:  
Residing at 

Staat 
Etat:  
Country 

Strasse 
Rue:  
Road 

 
Zivilstand: ledig - verheiratet - geschieden - verwitwet* 
Etat civil: célibataire - marié(e) - divorcé(e) - veuf(ve)* 
Status:  single - married - divorced - widow(er)* 
 
Beruf 
Profession: 
Occupation 
Datum, an dem die Familie verlassen wurde 
Date de départ du foyer: 
Date of leaving home 
Datum der Einreise in den Aufenthaltsstaat 
Date d’entrée dans le pays de résidance: 
Date of entering country of residence 

 
III. Weitere Angaben für die Empfangsstelle - Autres indications pour l’institution intermé-

diaire - Further informations for the Receiving Agency 
Höhe der monatlichen Unterhaltsbeiträge, die der Schuldner bezahlen muss 
Montant de la pension mensuelle que le débiteur doit payer:  
Monthly amount of maintenance that should be paid by the respondent 
Hat der Gläubiger vom Schuldner bereits Unterhaltsbeiträge erhalten? 
Le créancier a-t-il déjà reçu des versements à titre d’aliments de la part du débi-
teur? 
Has the claimant already received maintenance allowances from the respon-
dent? 

Ja �
Oui �
Yes �

Nein �
Non �
No �

Wenn ja, Angabe der Beträge und für welchen Zeitabschnitt 
Si oui, indiquer le montant et pur quelle période:  
If so, for how much and for which period 
Höhe des Alimentenrückstandes: 
Montant de l’arriéré:  
Amount of arrears: 
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* Zutreffendes ist zu unterstreichen - ouligner ce qui convient - Underline applicable words 
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Angabe der Gründe und der Rechtstitel, auf die der Gläubiger seinen Anspruch stützt: 
Indication des motifs ou de l’acte juridique sur lesquels est fondée la demande du créancier: 
Particulars of the grounds upon which the claim is based: 
 
 
 
 
 
 
 
Angabe der Adresse, an welche die Unterhaltsbeiträge zu bezahlen sind (Bank-, Postscheckkonto 
oder Sparheft): 
Adresse, à laquelle doivent être payés les aliments (compte bancaire ou postal ou carnet d’épargne): 
Addresse at which maintenance should be paid (bank or postal account number or saving booklet): 
 
 
 
 
 
 
 
Gestützt auf die vorstehenden Angaben ersucht der unterzeichnete Gläubiger die zuständige Emp-
fangsstelle, die erforderlichen Schritte gegen den Alimentenschuldner einzuleiten. 
Le créancier soussigné se fondant sur les indications qui précèdent demande à l’institution intermé-
diaire compétente d’entreprendre les démarches nécessaires à l’encontre du débiteur. 
The undersigned claimant, on the grounds stated above, requests the Receiving Agency to take all 
appropriate steps against the respondent. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum 
Date: ......................................... 
Date 

Unterschrift des Gläubigers 
Signature du créancier: ...........................................................  
Signature of claimant 

 
 
Beilagen: 
Annexes: 
Enclosures: 
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19.19 Übergabe-Information für Inkasso von Unterhaltsbeiträgen und  
Bevorschussung 

 

 

Übergabe per: ................................... an: ............................................................................  
 
 
BEGÜNSTIGTE: 
 
Name und Vorname: 
Kinder: ....................................................................................................  
alte Adresse: ....................................................................................................  
neue Adresse: ....................................................................................................  
gültig ab: ....................................................................................................  
Arbeitgeber: ....................................................................................................  
 
 
PFLICHTIGER: 
 
Name und Vorname: ....................................................................................................  
Adresse: ....................................................................................................  
Arbeitgeber: ....................................................................................................  
letzte Zahlung: ....................................................................................................  
Zahlungsrückstand: ....................................................................................................  
 
Unterhaltstitel: ....................................................................................................  
Unterhaltsbeiträge: ....................................................................................................  
 
Inkassofall seit: ....................................................................................................  
Bevorschussung seit: ....................................................................................................  
Bemerkungen: ....................................................................................................  
 
 
(Ort / Datum) FÜRSORGEBEHÖRDE .............................................................  
 
 
 
 
 
 
Beilagen: 


